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1. EINLEITUNG 
 

Für die einen war es ein unerwarteter Erfolg, die Frucht langer Jahre der politischen 

Arbeit, für die anderen das ‚Ende der Ehe‘ oder gar der Beginn vom ‚Ende der Fa-

milie‘: Die Verabschiedung des Gesetzes zur sogenannten Ehe für alle2 im Juni 

2017 war für Befürworter_innen und GegnerInnen3 ein Moment großer Emotionen 

– und stellt für uns ein diskursives Ereignis dar, anhand dessen wir das Ringen un-

terschiedlicher politischer Kräfte um Einfluss auf die sich im Wandel befindlichen 

Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse betrachten wollen. 

In den vergangenen Jahrzehnten ist eine Gleichzeitigkeit geschlechter- und se-

xualitätsbezogener Liberalisierungen (Lenz 2013) und einer Radikalisierung des 

Widerstands gegen dieselben zu beobachten. Die Öffnung der Ehe für gleichge-

schlechtliche Partnerschaften ist in den vergangenen Jahren nicht nur in Deutsch-

land, sondern auch in vielen anderen Ländern eine der Hauptarenen, in denen die 

Auseinandersetzungen um Deutungsmacht über legitimes und illegitimes, von den 

GegnerInnen häufig als ‚ideologisch‘ bezeichnetes Geschlechterwissen geführt wird 

(Kuhar/Paternotte 2017). Diese Konflikte um die Ehe für alle analysieren wir als 

                                                             

1  Wir danken Annette Henninger und Ursula Birsl für hilfreiche Anmerkungen zum Text. 

Zudem danken wir Anne Gehrmann und Melanie Kuhnert, die als studentische Hilfskräf-

te an unserer Fallstudie mitgewirkt haben. 

2  Zum Begriff: siehe Kapitel 5. 

3  Die GegnerInnen der Ehe für alle definieren sich weltanschaulich gerade über ihr Fest-

halten an einem heteronormativen Weltbild. Um auf diesen Umstand hinzuweisen, gen-

dern wir in diesem Kontext mit dem Binnen-I (vgl. auch: Sanders/Jentsch/Hansen 2014: 

5), während wir ansonsten den Unterstrich verwenden.  
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paradigmatisch für die Formierung eines politischen Projekts, dessen Agenda wir 

als autoritär-regressiv charakterisieren. Denn es sind Themen rund um die Ordnung 

von Geschlecht und Sexualität, die als Triggerpunkte für unterschiedlichste autori-

tär-rechte und konservative Akteure fungieren und von diesen untermalt werden mit 

angsterfüllten Fantasien eines Verlustes jedweder Form eindeutiger Identitäten. 

Wir gehen in diesem Beitrag der Forschungsfrage nach, inwieweit sich in der 

Gegnerschaft zur Ehe für alle ein politisches Projekt formiert. Hierbei stützen wir 

uns auf die Annahme der Historisch-Materialistischen Politikanalyse, dass solche 

politischen Projekte Teil von größeren Hegemonieprojekten sein können, mit deren 

Hilfe Akteursbündnisse längerfristig nach gesellschaftlicher Deutungshoheit stre-

ben. Im Kern des hier als autoritär-regressiv bezeichneten politischen Projektes 

steht die Verteidigung einer Eindeutigkeit gegenüber einer Vieldeutigkeit ge-

schlechtlicher und sexueller Identitäten. Hierbei gilt es, neben den ideologischen 

immer auch die ökonomischen Bedingungen der Formierung eines solchen politi-

schen Projektes miteinzubeziehen. Um Letzteres aufzuzeigen, greifen wir in unserer 

Fallstudie auf eine feministisch gewendete Regulationstheorie zurück (Henninger/ 

Backöfer/Fritzsche/Näser-Lather in diesem Band). 

Im Mittelpunkt unserer Analyse steht weniger die Frage nach dem Erfolg dieses 

politischen Projektes, sondern der Prozess seiner Formierung. Dies gibt uns, so un-

sere These, Aufschluss über die Anschluss- und Mobilisierungsfähigkeit weiterer 

politischer Projekte, die um die Verteidigung von Geschlechter- und Sexualitäts-

verhältnissen in ihrer patriarchalen Form ringen. 

Den von uns hier eingeführten Begriff des autoritär-regressiven Projektes erläu-

tern wir gleich eingangs in unserem theoretischen Zugriff. Anschließend kombinie-

ren wir den im Projektzusammenhang entwickelten regulationstheoretischen Zu-

gang mit dem hegemonietheoretischen Ansatz der Historisch-Materialistischen Po-

litikanalyse (HMPA). Den Prozess der Formierung des politischen Projektes gegen 

die Ehe für alle diskutieren wir entlang zweier Aspekte: Die strukturelle Kontur 

dieses Projekts wird zunächst anhand einer detaillierten Analyse des Politikprozes-

ses bis zur Verabschiedung der Ehe für alle beschrieben. Der Blick auf die diskur-

sive Kontur erfasst die Argumentationen von GegnerInnen der Ehe für alle anhand 

einer diskursanalytischen Untersuchung ausgewählter christlich-rechter und neu-

rechter Medien. In der Zusammenführung beider Aspekte entwickeln wir abschlie-

ßend eine Bewertung des politischen Projektes und diskutieren die Bedeutung sei-

ner Formierung aus hegemonietheoretischer Sicht.  
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2. DIE EHE FÜR ALLE ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND 

AN DER SCHNITTSTELLE VON GESCHLECHTER- 
UND RECHTSEXTREMISMUSFORSCHUNG 

 

Wir betrachten die Debatten um die Öffnung der Ehe vor dem Hintergrund von De-

batten um einen „autoritären Sog“ (Eitel 2018), der vielerorts auch als „völkisch-

autoritärer Rechtsruck“ (Häusler 2018) diskutiert wird (kritisch dazu Birsl 2019: 6). 

Damit verorten wir die Debatten um die Ehe für alle als Forschungsgegenstand ex-

plizit an der Schnittstelle zwischen Geschlechter- und Rechtsextremismusfor-

schung. 

Die beiden vergleichsweise jungen Forschungsfelder haben sich in den vergan-

genen Jahren verstärkt der Relevanz antifeministischer, gegen die Vielfalt sexueller 

und geschlechtlicher Lebensweisen gerichteter Diskurse und Mobilisierungen zu-

gewandt (exemplarisch Hark/Villa 2015; Kuhar/Paternotte 2017; Lang/Peters 

2018). Ausgangspunkt vieler Überlegungen ist die Beobachtung, dass insbesondere 

die rechtliche Liberalisierung einst starrer geschlechtlicher und sexueller Identitäten 

in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Gegenmobilisierungen evoziert hat (für 

Deutschland: u.a. Billmann 2015; für Frankreich: Paternotte 2018; für Europa: 

Kováts/Põim 2015). Getragen wurden diese von einem Spektrum aus christlich-

rechten und sogenannten neurechten Gruppierungen. In der politischen Agenda der 

Akteursgruppen finden sich ideologische Versatzstücke, die auf „das heterosexuelle 

Familienmodell, die strikte Ablehnung der Gleichstellung anderer Lebensweisen 

und damit der sexuellen Selbstbestimmung“ (Reinfeldt 2014) abheben und dabei 

eine gewisse inhaltliche Flexibilität und Anschlussfähigkeit an andere gesellschaft-

liche Debatten aufweisen. 

Die Begriffe neurechts sowie Neue Rechte werden widersprüchlich verwendet. 

Als Eigenbezeichnung, die das Attribut neu nicht lediglich in Verhältnis zum zeitli-

chen Auftauchen dieser Denkströmung verwendet, findet der Begriff Verwendung 

in einem politischen Spektrum, das sich in Abgrenzung zum bürgerlichen Konser-

vatismus auf der einen und der völkischen neonazistischen Rechten auf der anderen 

Seite verortet (Langebach/Raabe 2016: 572). Unter Berufung auf hegemonietheore-

tische Überlegungen nach Gramsci sieht die Neue Rechte ihr Hauptbetätigungsfeld 

im Bereich der Metapolitik: „Auf diesem Feld der Sinngebung sucht die Neue 

Rechte durch eine Revolutionierung der in einer Gesellschaft vorherrschenden 

Überzeugungen (‚Kulturrevolution von rechts‘) hegemonial zu werden, um damit 

überhaupt erst die Voraussetzungen zu schaffen für die zukünftige Eroberung der 

politischen Macht.“ (Kellershohn 2017) Dabei kommt ihr gerade in ihrer nach au-

ßen behaupteten Abgrenzung gegenüber konservativen und extrem rechten Milieus 

eine entscheidende Scharnierfunktion zu, weil sie in dem Versuch, eine diskursive 

Vorherrschaft zu erreichen, thematische Brücken zwischen den verschiedenen, im 
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weitesten Sinne als rechts zu bezeichnenden Spektren schlägt (Gessenharter 1990: 

66f). Jüngere Arbeiten ergänzen dies im Hinblick auf Geschlechter- und Familien-

politiken rechter Akteure: So kommt insbesondere den Mobilisierungen gegen 

‚Gender‘-Politiken eine Scharnierfunktion zwischen unterschiedlichen konservativ 

und extrem rechten Spektren zu (exemplarisch Kovats/Põim 2015). 

Wir machen auch die christliche Rechte als Akteursgruppe aus, die an der Vor-

stellung einer Ungleichwertigkeit der Geschlechter festhält. In Deutschland lassen 

sich unter diesem Begriff sowohl evangelikale, protestantisch-fundamentalistische 

als auch ultrakatholische Gemeinschaften zusammenfassen, die auf die Beeinflus-

sung öffentlicher Debatten im Sinne tradierter christlicher Ordnungsvorstellungen 

hinarbeiten (Teidelbaum 2018). Im Unterschied zur Neuen Rechten werden die da-

rin zum Ausdruck kommenden antidemokratischen und antipluralistischen Ideen 

nicht biologistisch oder philosophisch, sondern durch den Bezug auf religiöse 

Glaubenssätze gerechtfertigt (Birsl 2018). Trotz dieses andersgelagerten Begrün-

dungszusammenhangs weisen Positionen der christlichen Rechten eine inhaltliche 

Nähe zu Standpunkten der Neuen Rechten auf. 

Wir begreifen die geschlechterpolitische Agenda dieser Gruppen in ihrem Kern 

als antifeministisch und autoritär-regressiv: antifeministisch, da sie dem gleichstel-

lungspolitischen Anliegen einer Entnormierung und Liberalisierung der Geschlech-

terverhältnisse entgegensteht. Beide Aspekte sind für uns die zentralen Merkmale 

eines weitgefassten, herrschaftskritischen Feminismusbegriffs, der sich in seinem 

Emanzipationsstreben grundsätzlich für die Aufhebung aller Ungleichheitsverhält-

nisse einsetzt (Lang/Fritzsche 2018: 340). Das antifeministische Projekt positioniert 

sich also nicht nur gegen konkrete feministische Forderungen, sondern grundsätz-

lich gegen jede Form geschlechtlicher und sexueller Selbstbestimmung, wodurch es 

sich etwa von einer konservativen Feminismuskritik unterscheidet (vgl. Lenz 2018). 

Das Attribut autoritär beschreibt zunächst das grundlegende Politik- und Ge-

sellschaftsverständnis des Projektes, welches die einzelnen Individuen dazu auffor-

dert, sich vorbehaltslos verschiedenen sozialen Zwängen zu unterwerfen (vgl. auch: 

Lang 2019). Neue Arbeiten aus Sozialpsychologie (Decker/Brähler 2018) und Sozi-

alwissenschaften (Heitmeyer 2018) charakterisieren dies als Teil einer Autoritari-

sierung von Politik und Gesellschaft. Im Rahmen unserer Fallstudie zeigt sich ganz 

konkret, dass die Politikangebote des von uns untersuchten Projektes für hierar-

chisch strukturierte Kontroll- und Disziplinierungsideen4 werben, die auf eine Re-

traditionalisierung der sich pluralisierenden Geschlechter- und Sexualitätsverhält-

nisse zielen. Die Bezeichnung als „regressiv“ verweist auf sozialtheoretischer Ebe-

                                                             

4  Den Aspekt der „Kontrollparadigmen“ betont auch der Soziologe Wilhelm Heitmeyer 

(2018: 249ff) in seiner Konzeption des „autoritären Nationalradikalismus“, mit der er den 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Rechtsruck analytisch zu fassen versucht.  

https://doi.org/10.14361/9783839448441-008 - am 13.02.2026, 19:47:25. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839448441-008
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


DIE GEGNERINNENSCHAFT ZUR EHE FÜR ALLE | 269 

 

ne darauf, dass die vorgebrachten Forderungen des Projektes „hinter das in der so-

zialen Moderne erreichte Niveau gesellschaftlicher Integration zurückfallen“ 

(Nachtwey 2016: 75), also institutionalisierte Errungenschaften einer progressiv-

liberalen Gleichstellungspolitik zurücknehmen oder grundlegend umgestalten wol-

len. Denn anti-modern im eigentlichen Sinne sind die im Antifeminismus vertrete-

nen Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse keineswegs. Sie werben für eine an-

dere Moderne, in der traditionell heteronormative Geschlechterordnungen das Stüt-

zungsverhältnis einer autoritär-regressiven, illiberalen Gesellschaftsordnung bilden.  

Diese Dynamik ist im internationalen Vergleich kein Einzelfall – Aktivist_in-

nen wie Autor_innen aus verschiedenen Ländern berichten davon, dass sich „als 

Reaktion auf einige LGBTIQ*-Erfolge eine immer stärker werdende Gegenbewe-

gung etabliert“ hat und sprechen in dem Zuge von einer „globale[n] rechtsnationa-

le[n] Bewegung[, die] die wachsende Akzeptanz von Homosexualität zunehmend 

als Anlass [nutzt], einen Kulturkampf zu führen“ (Schreiber 2018: 11). 

Die Ehe für alle als Untersuchungsgegenstand an der Schnittstelle zwischen Ge-

schlechter- und Rechtsextremismusforschung zu betrachten lenkt den Blick auf die 

rechte GegnerInnenschaft zur Eheöffnung. Aus dem Blick geraten dabei Positionen, 

die auf eine Kritik der Ehe als patriarchales Institut abzielen – und sich nicht im von 

uns untersuchten politischen Projekt wiederfinden. Sie spielen im Politikprozess 

durchaus eine Rolle, wie unsere Interviews zeigen. Wir kommen an gegebener Stel-

le darauf zurück. 

 

 

3. KAMPF UM HEGEMONIE: 
ZUM HISTORISCH-MATERIALISTISCHEN ANALYSEANSATZ 

 

Die von uns analysierten Auseinandersetzungen um die Einführung der Ehe für alle 

bewegen sich an der Schnittstelle zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Herr-

schaftsverhältnissen und Konfliktfeldern. Unmittelbar berührt sind die Geschlech-

ter- und Sexualitätsverhältnisse, es geht jedoch auch grundsätzlich um Vorstellun-

gen zur Ordnung der Gesellschaft als solcher.  

 

3.1 Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse 

als gesellschaftliche Stützungsverhältnisse 

 

Die klassische Regulationstheorie betrachtet das Zusammenspiel gesellschaftlicher 

Verhältnisse in kapitalistischen Gesellschaften zunächst als eine Form des Akku-

mulationsregimes. Unter Akkumulationsregime versteht sie ein historisch und 

räumlich spezifisches Zusammenspiel aus Produktions- und Lebensweise, verbun-

den mit einer spezifischen Form staatlicher Herrschaft (Hirsch 1995: 49). Dieses 
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Verhältnis ist auf eine konkrete Weise reguliert, welche die im Akkumulationsre-

gime vorhandenen Widersprüche abschwächt und die Gesellschaft insgesamt tem-

porär stabilisiert. Dieser Regulationsmodus ist mit einer spezifischen hegemonialen 

Struktur, also einer institutionalisierten Rechtfertigungsordnung verbunden (Lipietz 

1985: 121). Aus geschlechterreflektierender Perspektive geht es darum, die Ge-

schlechter- und Sexualitätsverhältnisse dabei systematisch mit in den Blick zu neh-

men und den regulationstheoretischen Zugang analytisch zu erweitern (Kohlmorgen 

2004).  

Der Regulationsmodus lässt sich als ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren 

denken, die zusammen das gegenwärtige Regulationsregime stützen. Wenn wir da-

von sprechen, dass der Konflikt um die Ehe für alle verschiedene gesellschaftliche 

Felder berührt, betrachten wir diese Felder als solche Stützungsverhältnisse (Dück 

2014). Hierzu zählen etwa Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse, Produktions- 

und Reproduktionsverhältnisse sowie die Rechtsordnung. Am Beispiel der Ehe lässt 

sich dieser Zusammenhang gut aufzeigen. Die Ehe als Institution war bis zu ihrer 

Öffnung symbolischer Ausdruck der heteronormativen Geschlechterordnung mit-

samt ihren Ausschlüssen. Gleichzeitig war sie auch die privilegierte Form des Zu-

sammenlebens als Familie und somit Ausdruck einer sozialen Struktur, welche die 

Familie als Quelle des Gemeinwesens versteht (Notz 2015). Die im Zuge der In-

dustrialisierung innerhalb der heterosexuellen Kleinfamilie etablierte geschlechts-

spezifische, asymmetrische Arbeitsteilung mit ihren unterschiedlichen Bewertungs-

logiken von ‚produktiver‘ und ‚reproduktiver‘ Arbeit ist Grundlage für das Funkti-

onieren aller bisher bekannten kapitalistischen Regulationsmodi, da sie die Abdrän-

gung größtenteils von Frauen unbezahlt oder prekär geleisteter Reproduktionsarbei-

ten (Kindererziehung, Pflege etc.) ins ‚Private‘ ermöglicht.5 Diese Funktion von 

Familie lässt sich in unterschiedlichen Wohlfahrtsregimes beobachten.  

Auch wenn sich die Ehe somit als ein Knotenpunkt gesellschaftlicher Stüt-

zungsverhältnisse beschreiben lässt, nimmt dieser abhängig vom historischen und 

soziopolitischen Kontext eine unterschiedliche Form an. So lassen sich im Über-

gang zwischen den Regulationsregimen Fordismus und Postfordismus Änderungen 

im konkreten Zusammenspiel gesellschaftlicher Stützungsverhältnisse beobachten. 

Für unsere Analyse ist wichtig, dass Regulation immer eine diskursive Rechtferti-

gung braucht und das vor allem angestrebte Transformationen und Neukonfigurati-

                                                             

5  Gleichzeitig kann Familie als Versorgungsgemeinschaft auch ein potenzieller Ort für Wi-

derstand gegen patriarchale Strukturen und kapitalistische Arbeitsteilung sein. Es geht al-

so nicht darum, Familie als solche zu problematisieren, sondern eine spezifische histori-

sche Version dieser, die vor allem konservative und rechte Diskursstränge als quasi ‚na-

turgegeben‘ beschreiben. 
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onen der Stützungsverhältnisse durch neue diskursive Muster begleitet werden 

müssen, wenn ein neuer hegemonialer Konsens erreicht werden soll. 

 

3.2 Stützungsverhältnisse als Orte von Kämpfen um Hegemonie 

 

Konkrete Kämpfe um (neue) Hegemonien entstehen, wenn sich strukturelle Verän-

derungen in den einzelnen Stützungsverhältnissen vollziehen oder diese von einzel-

nen Akteursgruppen diskursiv angestrebt werden. So stellt die Debatte um die Ein-

führung der Ehe für alle zwar nicht die gesellschaftlichen Geschlechter- und Sexua-

litätsverhältnisse als solche in Frage, fügt sich jedoch in gegenwärtige Liberalisie-

rungstendenzen ein, welche die Stützungsverhältnisse zu verändern scheinen. Die 

Geschlechtersoziologin Ilse Lenz deutet diese Veränderung als den Übergang von 

einer bisher hegemonialen differenzbasierten hin zu einer flexibilisierten Ge-

schlechterordnung und macht dies u.a. daran fest, dass Geschlecht zunehmend 

„nicht mehr als biologisch bestimmtes Schicksal, sondern eher als Frage variieren-

der persönlicher Lebensentwürfe aufgefasst“ werde (Lenz 2013: 129). Dieser Über-

gang, in dem die heteronormative Geschlechter- und Sexualitätsordnung etwas von 

ihrer vermeintlichen Selbstverständlichkeit verliert, berührt den gegenwärtigen Re-

gulationsmodus als solchen, indem er die sich vollziehende Auflösung der fordisti-

schen Kleinfamilie mit ihrer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung verstärkt und 

neue hegemoniale Deutungskämpfe ankündigt. Im Bereich des Wissens über die 

Geschlechter und die Rechtsordnung ist es (queer-)feministischen Bewegungen ge-

lungen, die Fragen aufzuwerfen, welche sexuellen bzw. geschlechtlichen Identitäts-

entwürfe Teil der gesellschaftlichen ‚Normalität‘ sein können und welche Formen 

staatlicher Anerkennung und Privilegierung diese Identitätsentwürfe erfahren sol-

len. Auch wenn diese Dynamik noch nicht die Geschlechter- und Sexualitätsver-

hältnisse als solche grundlegend erschüttert (Henninger/Backöfer/Fritzsche/Näser-

Lather in diesem Band), trägt sie doch dazu bei, die Geschlechterordnung als im 

Fluss erscheinen zu lassen. Gegen dieses Anliegen emanzipatorischer Bewegungen 

formieren sich Positionen, welche mithilfe kampagnenartiger Interventionen die 

Wiedergewinnung der Deutungsmacht rund um die Themen Familie und Ge-

schlecht im Sinne einer Retraditionalisierung anstreben. Dabei arbeiten sie mit kon-

struierten Bedrohungsszenarien und feldspezifischen Krisenszenarien wie der ‚Kri-

se der Männlichkeit‘ oder der ‚Krise der deutschen Familie‘. Sie nutzen diese Diag-

nosen nicht zuletzt als Strategien zur Resouveränisierung des männlichen Subjekts 

und der patriarchalen Geschlechterordnung (Forster 2006).  
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3.3 Der Ansatz der Historisch-Materialistischen Politikanalyse 

 

Als Analyseinstrument für Kämpfe um Hegemonie in Debatten um die Ehe für alle 

dient uns die Historisch-Materialistische Politikanalyse (HMPA). Auf staatstheore-

tischen Erweiterungen Gramscis aufbauend (Brand 2013) und insbesondere in der 

kritischen Europaforschung weitergedacht (Becker et al. 2013), konzeptionalisiert 

die HMPA gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse in hegemonietheoretischer Per-

spektive als Ausdruck sozialer Kämpfe im „integralen Staat“ (Becker et al. 2013: 

68ff). Der Blick richtet sich damit sowohl auf die Zivilgesellschaft als auch auf 

staatliche Institutionen. In beiden Bereichen findet ein Ringen politischer Interes-

sengruppen um die Deutungshoheit in zeitgenössischen Debatten statt. Dies umfasst 

den Versuch, neue hegemoniale Bündnisse und Kompromisse zu schmieden – und 

damit (regulationstheoretisch gedacht) um die Legitimation und Konfiguration der 

Stützungsverhältnisse und des Regulationsmodus zu ringen. Angestrebt wird ein 

Zustand der Hegemonie, in dem die „regierende Macht Zustimmung zu ihrer Herr-

schaft von denen erheischt, die sie unterjocht“ (Eagleton 2000: 133). Die gramscia-

nische Definition von Hegemonie als Zusammenspiel von Konsens und Zwang 

verweist auf die ambivalenten Modi und Eigenlogiken, über die sich dieser Zustand 

im integralen Staat herstellen kann. 

In Übereinstimmung mit anderen Forschungsarbeiten (Wolf 2016; Syrovatka 

2016; Meißner 2017) nehmen wir an, dass der Analyserahmen der HMPA auf ver-

schiedene politische Felder und Untersuchungsgegenstände angewandt werden 

kann, solange zentrale Annahmen beibehalten werden oder ihre Modifikation nach-

vollziehbar begründet wird. Besonders relevant für unsere Adaption der HMPA ist 

die Einsicht der feministischen Staatstheorie, dass der Staat als „materielle Verdich-

tung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse“ (Poulantzas 2002: 154) immer auch die 

Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse miteinschließen muss (Sauer 2001). Wie 

Buckel et al. (2014: 29) schreiben, weist die moderne Staatlichkeit eine „ge-

schlechtsspezifische strategische Selektivität auf“, die wiederum vergeschlechtlich-

te, aber auch ethnisierte Subjekte hervorbringt (Ludwig 2011: 193). Insofern ist es 

nur naheliegend, dass auch Geschlechterverhältnisse (und eng damit verbunden Se-

xualitätsverhältnisse) als Stützungsverhältnisse zeitgenössischer Herrschaftsformen 

zu einem Schauplatz von Kämpfen um Hegemonie werden. 

Als anregend für unser Vorhaben betrachten wir die für die HMPA zentrale An-

nahme, dass einander nahestehende politische Akteure innerhalb der hegemonialen 

Auseinandersetzungen „begrenzte, konkrete politische Vorhaben“ verfolgen, um 

über die Durchsetzung dieser „politischen Projekte“ (Buckel et al. 2014: 48) lang-

fristig hegemoniefähig zu werden. Regulationstheoretisch gesprochen würde dies 

heißen, dass Akteure sowohl die Deutungshoheit über einzelne Stützungsverhältnis-

se anstreben, als auch einen langfristigen gesamtgesellschaftlichen Ordnungsent-
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wurf (Regulationsmodus) zu etablieren versuchen. Dies ist für unseren Untersu-

chungsgegenstand besonders relevant, da die betrachteten GegnerInnen der Ehe für 

alle eher aus einer gesellschaftlichen Opposition heraus agieren und erst nach der 

Erringung von Hegemonie streben. Dabei legen wir den Fokus zunächst auf den 

Aspekt der diskursiven Formierung eines politischen Projektes, der dem der Durch-

setzung zeitlich vorausgehen muss. Unter Formierung fassen wir die Phase, in der 

lose verbundene oder auch noch vereinzelte politische Akteure versuchen, ein spe-

zifisches Verständnis konkreter sozialer Phänomene zu etablieren, um aufbauend 

auf diesem Narrativ oder dieser Problemdefinition weiterführende Handlungsstrate-

gien oder Lösungsansätze vertreten zu können. Der Prozess der Außenkommunika-

tion, der bewusst darauf zielt, die politischen Positionen des entstehenden Projektes 

in gesellschaftliche Auseinandersetzungen hineinzutragen, Bündnispartner_innen 

zu gewinnen und gegnerische Standpunkte zu destabilisieren, ist dabei bereits in der 

von uns untersuchten Anfangsphase eines politischen Projektes zu beobachten. 

 

 

4. METHODISCHES VORGEHEN 
 

Wir betrachten die HMPA als Methodologie, der wir den zentralen Begriff des poli-

tischen Projekts für unsere Untersuchung entnehmen. Bei unserem analytischen 

Vorgehen lassen wir uns von dem diskurshistorischen Ansatz von Reisigl und Wo-

dak (2001) anleiten, der es ermöglicht, unsere Forschungsfrage nach der Formie-

rung eines politischen Projektes mithilfe einer Methodentriangulation sowohl auf 

struktureller als auch auf diskursiver Ebene zu verfolgen. Die Frage nach den struk-

turellen Konturen des Projektes berücksichtigt, dass dieses sich auf konkrete Ak-

teursnetzwerke zurückverfolgen lassen muss, welche mit spezifischen Ressourcen 

an der Durchsetzung ihrer Ziele arbeiten. Die Frage nach diskursiven Konturen 

nimmt in den Blick, dass sich das Ringen um Hegemonie immer in konkreten Deu-

tungs- und Legitimationskämpfen vollzieht und dass diese Diskurse darüber an der 

Reproduktion oder Veränderung der sozialen Wirklichkeit beteiligt sind (Reisigl/ 

Wodak 2001: 40). 

 

4.1 Erhebung der strukturellen Kontur des politischen Projekts 

 

Wir sind in einem insgesamt vierstufigen Verfahren vorgegangen: Zunächst be-

stimmten (1) wir anhand von Sekundärliteratur und bereits vorliegenden Analysen 

den Kontext des Untersuchungsgegenstandes, rekonstruierten den politischen Pro-

zess bis zur Verabschiedung der Ehe für alle und identifizierten die relevanten Ak-

teure im Feld. Mithilfe einer Dokumentenanalyse betrachteten wir (2) den Diskurs-

verlauf, um den Verlauf, zentrale Akteure und diskursive Ereignisse zu verifizieren 
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und relevante Dokumente als empirisches Material zu identifizieren. Hierfür durch-

suchten wir die Protokolle von Bundestagsdebatten und Drucksachen des Bundes-

tags zu den daran anschließenden Entscheidungen sowie einschlägige Urteiles des 

Bundesverfassungsgerichtes. 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse befragten wir 

(3) außerparlamentarische Beteiligte am politischen Prozess zur Ehe für alle. Diese 

Interviews mit Expert_innen aus der lesbisch-schwulen Community trugen bewusst 

einen explorativ-felderschließenden Charakter, um das breite Kontextwissen der In-

terviewpartner_innen über die 25-jährige Kontroverse um die Ehe für alle einzu-

fangen. Nach Meuser und Nagel „resultiert die Perspektive auf Kontextwissen von 

Expert_innen aus der Betrachtung eines Sachverhaltes, an dessen Zustandekommen 

nicht nur, sondern auch die Expertlnnen maßgeblich beteiligt sind“ (Meuser/Nagel 

2005: 76). Es ging hier also um Akteure der Zivilgesellschaft, die im außerparla-

mentarischen Raum um die Berechtigung gleichstellungspolitischer Anliegen und 

damit um die Frage des ‚richtigen‘ Deutungswissens rangen. Im Zentrum dieser 

Expert_inneninterviews mit Vertreter_innen von LGBTIQ*-Organisationen stand 

das Deutungswissen um ein geschlechterpolitisches Liberalisierungsprojekt, wel-

ches mit den Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat Realität wurde. Insgesamt 

wurden drei Expert_inneninterviews zum Kontextwissen durchgeführt. 

Zusätzlich erhoben wir (4) das Betriebswissen (Meuser/Nagel 2005) der am par-

lamentarischen Prozess beteiligten Bundestagsabgeordneten. In insgesamt neun In-

terviews mit Abgeordneten aller im 18. Deutschen Bundestag (2013-2017) vertrete-

nen Parteien erhoben wir Perspektiven zum Verlauf des parlamentarischen Prozes-

ses. Wir fragten u.a. nach dem Einfluss eines von uns außerparlamentarisch verorte-

ten politischen Projektes gegen die Eheöffnung auf Debatten im Parlament.6 Trotz 

Ansprache von Parlamentarier_innen aller Fraktionen, die in der Debatte um die 

Ehe für alle unterschiedlich positioniert und eingebunden waren, erhielten wir nur 

Rückmeldungen von Abgeordneten, die am 30. Juni 2017 im Bundestag für die Ehe 

für alle gestimmt haben. 

 

                                                             

6  CDU (2), CSU (1), SPD (2), LINKE (2) und Grüne (1) sowie ein Vertreter einer lesbisch-

schwulen Parteiunterorganisation. Wir wandten uns zunächst an die jeweiligen themen-

spezifischen Sprecher_innen der einzelnen Fraktionen (queer- und familienpolitische 

Sprecher_innen) und wurden von diesen teilweise weiterverwiesen. Ein_e der IP sitzt erst 

seit 2017 im Deutschen Bundestag, ist dort jedoch in verantwortlicher Position für den 

von uns untersuchten Themenbereich zuständig. 
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4.2 Erhebung der diskursiven Kontur des politischen Projekts 

 

Nachdem die Schritte zur Erschließung der strukturellen Dimension bereits erste 

Hinweise auf das diskursive Agieren verschiedener GegnerInnen der Ehe für alle 

geliefert hatten, wurde dieses näher untersucht. Unsere Annahme war, dass sich ein 

politisches Projekt neben strukturellen Verknüpfungen auch durch interdiskursive 

Verbindungen auszeichnen müsse, also etwa durch geteilte Argumentationsmuster, 

gegenseitige Bezugnahmen einzelner Sprecher_innen aufeinander oder durch ge-

meinsame diskursive Interventionen. Diese Elemente sind notwendige Bestandteile 

für die Entwicklung eines geteilten Deutungsrahmens und dessen Kommunikation 

nach außen. Hier galt es zu bestimmen, welche dieser Elemente sich in neurechten 

und christlich-rechten Internetportalen wiederfinden. 

Bei der analytischen Annäherung an die Texte unterschieden wir in Anlehnung 

an den diskurshistorischen Ansatz drei Analysedimensionen: Inhalte, Argumentati-

onsstrategien und -figuren sowie sprachliche Realisierungsmittel (Wodak/Köhler 

2010: 37). In ersten Analyserunden entwickelten wir mithilfe der qualitativen Ana-

lysesoftware MAXQDA ein Kategoriensystem für das Material.7 

Der Auswahl der Online-Medien für unsere diskurs- und argumentationsanalyti-

sche Auswertung lagen drei Kriterien zugrunde. Wir wollten (1) die mögliche the-

matische Varianz der Positionen gegen die Ehe für alle im neurechten und christ-

lich-rechten Spektrum abbilden, auf die die Sekundärliteratur sowie die vorherge-

henden Interviews und die Dokumentenanalyse hinwiesen. Die jeweiligen Medien-

organe sollten (2) über eine gewisse diskursive Reichweite verfügen, da sich die po-

tenzielle Zugehörigkeit zu einem politischen Projekt über das Ziel der Hegemonie-

fähigkeit definiert. Dies setzt voraus, dass zumindest vom Anspruch her der Ver-

such unternommen wird, an gesellschaftlichen Debatten jenseits des eigenen politi-

schen Milieus teilzunehmen. Schließlich sollten (3) die jeweiligen Organe aus for-

schungspraktischen Erwägungen über ein klassisches Online-Archiv verfügen, oder 

sich mithilfe einer Suchfunktion nach thematischen Beiträgen durchforsten lassen. 

Auf Grundlage dieser Kriterien entschieden wir uns für vier Medien: Die Wochen-

zeitung Junge Freiheit sowie die drei Internetblogs Freie Welt, kath.net und Cha-

rismatismus. Damit sind das neurechte und das christlich-rechte Spektrum mit je-

weils zwei Online-Medien bzw. Internetblogs vertreten. 

Die Junge Freiheit ist eine neurechte Wochenzeitung, die seit ihrer Gründung 

1986 im Grenzbereich zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus agiert 

                                                             

7  Wir griffen hier auf Vorarbeiten wie das Codebuch der Master-Arbeit von Anne Gehr-

mann (2018) zurück und ergänzten gleichzeitig induktiv neue Kategorien. Das erweiterte 

Kategoriensystem kann zu Forschungszwecken unter der Email-Adresse reverse@staff. 

uni-marburg.de angefragt werden. 
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(Gessenharter 1989: 426). Auch wenn sich die Zeitung gegenwärtig vom völki-

schen Nationalismus in seiner offenen Form distanziert, gilt sie weiterhin als 

„Sprachrohr einer radikalnationalistischen Opposition, der es um eine fundamentale 

Veränderung der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Verhältnisse in 

Deutschland geht“ (Botsch 2017). Die Junge Freiheit ist aktuell die sechstgrößte 

deutsche Wochenzeitung und konnte ihre Reichweite gegen den Trend am Print-

medienmarkt in den letzten Jahren stabilisieren (Schröder 2019). Die Druckauflage 

betrug im zweiten Quartal 2019 rund 31.500 Exemplare (IVW 2019), der Online-

Auftritt der Zeitung wird täglich etwa 190.000-mal angeklickt.8 

Die Freie Welt ist eine 2009 als Teil des Kampagnennetzwerks Zivile Koalition 

von Beatrix und Sven von Storch gestartete Blogplattform. Sie soll heute als „Mo-

saik aus eigenen Medien, Plattformen und Vereinen […] die konservativ-

christlichen Interessen sowohl in der gesamten Gesellschaft als auch in der AfD 

stärken“ (Fuchs/Middelhoff 2019: 119). Obwohl sich das Online-Medium als klas-

sische Nachrichtenseite inszeniert, finden sich dort stark meinungsgefärbte Beiträ-

ge, die größtenteils den Positionen der AfD nahestehen (Linde 2014). Das Blog 

wird täglich etwa 25.000-mal aufgerufen. 

Kath.net ist nach der Selbstbeschreibung ein „katholischer Nachrichtendienst“, 

der 1999 als privates Online-Magazin mit täglichen nachrichtenähnlichen Beiträgen 

gegründet wurde. Das Portal vertritt Standpunkte der christlichen Rechten und 

funktioniert laut Angelika Strube als „Scharnierorgan“ (Strube 2012), das neurechte 

Inhalte „sehr bürgerlich aufbereitet“ (Deutschlandfunk 2014). Nach Strube (2017: 

58) fungiert kath.net kampagnenartig als „Werbetrommel für die AfD“. Das Blog 

wird täglich etwa 25.000-mal angeklickt. 

Das „christliche Forum“ Charismatismus wird seit 2011 von der katholischen 

Journalistin Felizitas Küble betrieben, die sich als Buchhändlerin und Publizistin 

hauptberuflich der Verbreitung evangelikaler und ultrakatholischer Positionen 

widmet. Küble schreibt des Weiteren für die Freie Welt, die Blogs Konservo und 

Kreidfeuer sowie The European und die Junge Freiheit. Die Publizistin wurde 2019 

in einer Marktforschungsuntersuchung zu den erfolgreichsten deutschen Bloggerin-

nen auf Platz 10 gerankt, ohne dass ihr politischer Hintergrund dabei zur Sprache 

kam (marktforschung 2019). Die täglichen Aufrufe des Blogs werden nicht gezählt, 

es weist aber aktuell insgesamt über fünf Millionen Seitenaufrufe auf. 

Bei der Eingrenzung des Untersuchungszeitraums halfen uns die Ergebnisse der 

vorhergehenden Dokumentenanalyse und der explorativ-felderschließenden Inter-

views. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) entschied sich 

                                                             

8  Alle im Folgenden referierten Daten zur Online-Reichweite der untersuchten Medien 

wurden mithilfe des Online-Dienstes Wolframalpha (https://www.wolframalpha.com/) 

generiert und geben die Datenlage im Oktober 2019 wieder. 
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zehn Jahre nach Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sommer 

2011 dazu, offen die Öffnung der Ehe zu fordern. Damit nahm der politische Pro-

zess erneut an Fahrt auf. Unser Untersuchungszeitraum beginnt somit im Jahr 2011 

und endet mit dem Oktober 2017, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 

zur Ehe für alle. Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens durchsuchten wir die Online-

Archive der ausgewählten Medien nach thematischen Beiträgen, die in der Schlag-

wort- und/oder Volltextsuche den Begriff Homo-Ehe oder Ehe für alle beinhalte-

ten.9 Dieser erweiterte Korpus bildete zunächst die Grundgesamtheit unserer Unter-

suchung. 

Tabelle 1: Grundgesamtheit des Textkorpus 

Medium/Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUM 

Charismatismus 1 3 60 9 37 11 47 195 

Freie Welt 1 38 46 15 40 15 16 141 

Junge Freiheit 18 26 65 24 39 10 51 233 

Kath.net 19 44 93 43 81 25 103 408 

Summe 39 108 264 91 197 61 217 977 

Dieser Korpus enthielt Textsorten aller Art – von kurzen Meldungen, in denen etwa 

der Begriff Homo-Ehe nur am Rand auftauchte, bis hin zu umfangreichen Kom-

mentaren, die unsere Forschungsfrage berührten. Bei der thematischen Eingrenzung 

sortierten wir zunächst alle Texte aus, die sich nicht vorrangig mit der Debatte um 

die Einführung der Ehe für alle in der Bundesrepublik befassten. Wir beließen au-

ßerdem nur Beiträge im Korpus, die über eine bloße Nennung der Begriffe hinaus-

gehen und die Homo-Ehe bzw. Ehe für alle in die eigene Argumentation einbezie-

hen. Nach dieser Bereinigung der Grundgesamtheit erhielten wir einen reduzierten 

Korpus (Tabelle 2). 

                                                             

9  Im französischen Wahlkampf 2012 hatte der Sozialist François Hollande den Begriff 

marriage pour tous in seinen Wahlversprechen verwendet, die Ehe mit all ihren Rechten 

und Pflichten für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Dies betraf insbesondere Fragen 

der Adoption von Kindern, in denen Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft bis dato 

nicht gleichgestellt waren. Seit 2013 fand auch in Deutschland mehr und mehr der Be-

griff der Ehe für alle Verwendung. Es ist nicht eindeutig festzumachen, wann und durch 

wen der bis dato verwendete Begriff Homo-Ehe abgelöst wurde. 
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Tabelle 2: Bereinigter Textkorpus 

Medium/Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUM 

Charismatismus - 1 21 2 5 - 9 51 

Freie Welt - 3 15 2 1 1 2 37 

Junge Freiheit 4 4 7 - 1 1 2 30 

Kath.net 1 2 9 2 4 3 1 31 

Summe 5 23 52 6 34 5 23 148 

 

 

5. DIE EHE FÜR ALLE UND IHRE GEGNERINNEN: 
EIN GESELLSCHAFTSPOLITISCHER PROZESS 

 

Als die Ehe für alle im Sommer 2017 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet 

wurde, zeigten sich mediale Kommentator_innen überrascht darüber, dass das Ge-

setz den Bundestag letztlich so schnell passiert hat.10 Dagegen verweisen sämtliche 

unsere Gesprächspartner_innen auf die jahrelangen Vorarbeiten und insbesondere 

die Kämpfe der schwul-lesbischen Community und der politischen Mitstrei-

ter_innen. Unsere Interviewpartner_innen bekunden fast übereinstimmend: Die Ge-

sellschaft war einfach soweit. Sie beziehen sich auf Umfragen aus den Jahren 

2015/2016 und 2017,11 in denen sich knapp 80 Prozent der Befragten für die Öff-

nung der Ehe aussprachen. Allen Konflikten zum Trotz sprechen die Interviewten 

parteiübergreifend davon, die Entscheidung zur Ehe für alle im Sommer 2017 habe 

die Debatte langfristig befriedet: 

 

„[D]as ist selbst bei denjenigen, die jetzt nicht mit wehenden Fahnen für die Öffnung der Ehe 

gestimmt haben, die sagen auch das Thema ist jetzt durch, es ist auch gesellschaftlich befrie-

det, glaube ich auch, natürlich gibtʼs immer noch Leute, die das für eine falsche Entscheidung 

                                                             

10  So z.B. Heribert Prantl in der Hörfunk-Sendung des SWR2 (2017): „Die Abstimmung 

über die ‚Ehe für alle‘“, in: Forum vom 30.06.2017. [https://www.ardmediathek.de/ 

radio/Forum/Die-Abstimmung-über-die-Ehe-füralle/SWR2/Audio?bcastId=8758428& 

documentId=54047528; abgerufen am 23.03.2020]. 

11  Vgl. Umfragen des Meinungsforschungsinstitut YouGov aus den Jahren 2015/2016 

(Schmidt 2015, 2016) sowie die Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Ein-

stellungen gegenüber Lesben, Schwulen und Bisexuellen in Deutschland (2017). 
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halten, aber man hat gemerkt, das christliche Abendland ist nicht untergegangen und auch 

nicht massenhaft heterosexuelle Ehe deshalb geschieden worden deswegen“ (Interview F). 

 

5.1 Der Politikprozess bis zur Ehe für alle 

 

Unsere Dokumentenanalyse zeigt: Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur eingetra-

genen Lebenspartnerschaft wurde im Jahre 2001 von der rot-grünen Bundesregie-

rung ein rechtlich verbindliches, ehe-äquivalentes Institut für gleichgeschlechtliche 

Paare geschaffen – wie vom Schwulenverband Deutschland (SVD), ab 1998 Les-

ben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD), seit Langem gefordert. Von Poli-

tiker_innen mit Community-Anbindung, wie Volker Beck von Bündnis 90/Die 

Grünen, wurde diese Forderung seit Mitte der 1990er Jahre auch im Parlament vor-

gebracht. Teile der lesbisch-feministischen Community standen dem Anliegen 

skeptisch gegenüber: 

 

„[D]er Lesbenring hat ʼne Denkwerkstatt, da wurde mehr darüber philosophiert, dass es nicht 

ok ist. Die Lebenspartnerschaft hilft nicht, Ehe für Alle hilft auch nicht, weil wir wollen nicht 

mehr in dieses Muster, wir wollen andere Beziehungen leben.“ (Interview III) 

 

Die heterosexuelle Ehe wird von Akteuren wie dem Lesbenring e.V. in ihrer Stüt-

zungsfunktion heteronormativer Geschlechterungleichheit gelesen und kritisiert. 

Nicht die Öffnung der Ehe wird gefordert, sondern ihre Abschaffung als staatlich 

privilegierte Lebensform. Ehekritische Positionen insbesondere von Organisationen 

lesbischer Frauen (Davidson-Schmich 2017) begleiteten uns im Forschungsprozess. 

Auch Parlamentarier_innen der Parteien DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen 

verweisen auf die Bedeutung ehekritischer Positionen in den parteiinternen Debat-

ten, die jedoch bei keiner der Befragten dazu führten, die Öffnung der Ehe abzu-

lehnen. Die Bedeutung, die der Ehe beigemessen wird, variiert jedoch stark. 

 

„[I]ch bin jetzt sowieso nicht unbedingt die Eheverfechterin sondern für mich würdʼs auch 

gut ohne gehen. Ich fand aber natürlich auch immer so lange es dieses Institut mit seinen Pri-

vilegien und Vorrechten gibt muss es für alle gelten und nicht nur für heterosexuelle Paare. 

Dafür habe ich mich auch immer an entsprechenden Stellen eingesetzt“ (Interview C). 

 

In der Anpassung homo- an heterosexuelle Familienmodelle gehe der emanzipatori-

sche, queere Charakter ersterer verloren, so andere Kritiker_innen. Dies klingt auch 

mit im Vorwurf, die Eheöffnung sei im Kern kein progressiver Schritt gewesen. 

Dieser Vorwurf irritiert und verärgert einige derer, die sich seit Jahren für die Ehe-

öffnung eingesetzt haben: 
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„[W]ar es einfach so ein bisschen ärgerlich tatsächlich, dass dann Leute irgendwie gesagt ha-

ben, das ist ja gar kein progressives Anliegen, wenn 80% der Menschen dafür sind, zeigt doch 

eigentlich wie sehr die Ehe in das heteronormative Modell schlechthin eingebaut werden 

kann, […] ich findʼs tatsächlich dumm, also man kann sich darüber unterhalten, inwiefern 

Ehe als Anliegen wichtig ist für die LSBTI-Community und obʼs nicht noch wichtigere The-

men gegeben hätte, aber zu sagen, weil die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, zeigtʼs ein-

fach nur wie zahnlos und bedeutungslos diese Anliegen eigentlich ist, erschließt sich mir in 

keinster Weise“ (Interview I). 

 

Nicht nur das Lebenspartnerschaftsgesetz, sondern auch die Ehe für alle wurde und 

wird von ihren GegnerInnen stets als ‚rot-grünes‘ Projekt markiert. Die konservativ 

regierten Bundesländer Bayern, Thüringen und Sachsen scheiterten 2002 mit einer 

Normenkontrollklage gegen das Lebenspartnerschaftsgesetz vor dem Bundesverfas-

sungsgericht. In den Folgejahren verlor der Prozess zur Gleichstellung hetero- und 

homosexueller Lebensgemeinschaften an Fahrt. Parlamentarisch wurden vorerst 

keine weiteren Initiativen gestartet. Dagegen ergingen im selben Zeitraum von 

höchster juristischer Instanz mehrere Urteile, welche die fehlende Gleichbehand-

lung eingetragener Lebenspartnerschaften anmahnten: u.a. in Bezug auf steuerliche 

Fragen und die Hinterbliebenenrente. Das Parlament wurde häufig nur dort tätig, 

wo die Gerichte einen expliziten Auftrag zur Beseitigung bestehender Ungleichbe-

handlungen gaben. Es handelt sich hierbei um ein demokratiepolitisches Dilemma, 

was sicher mit dazu beigetragen hat, dass die später verabschiedete Ehe für alle 

mitunter eher als „Projekt von oben“ denn als die Frucht jahrelanger Kämpfe gese-

hen wurde (Lang 2019). 

Anlässlich von zehn Jahren Lebenspartnerschaftsgesetz gab es dann im Sommer 

2011 eine Festveranstaltung des LSVD im Berliner Roten Rathaus, auf der gefor-

dert wurde, statt schrittweiser Anpassungen fortan für die längst überfällige voll-

ständige Öffnung der Ehe einzutreten. Dem folgten Aktivitäten des LSVD in den 

Jahren 2012 und 2013. Im Vorfeld der Bundestagswahlen 2013 versandte der 

LSVD Wahlprüfsteine an alle im Bundestag vertretenen Parteien sowie die Piraten-

partei und forderte diese zu Positionierungen bezüglich der vollständigen Eheöff-

nung auf: Hierauf haben sich abgesehen von der Union alle Parteien für die Öff-

nung der Ehe ausgesprochen (vgl. Davidson-Schmich 2017). Die SPD machte die 

Eheöffnung 2013 zur Bedingung für eine erneute Koalition mit der Union – eine 

Position, die sie später belasten sollte: Interviewpartner_innen aus der Koalition wie 

auch Opposition sprechen von einem „Trauma“ sowie von „Glaubwürdigkeitsprob-

lemen“ der SPD, die trotz anderslautender Bekundungen im Wahlkampf der Ver-

schiebung der vorliegenden Anträge von Ausschusssitzung zu Ausschusssitzung 

zustimmte (exemplarisch Interview E). Entsprechende Gesetzesvorlagen von Bünd-
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nis 90/Die Grünen und der Partei DIE LINKE lagen seit 2009 vor,12 seit 2015 auch 

der Gesetzesentwurf des Bundesrats.13 Jedoch wurde die Beratung über den Geset-

zesentwurf in den zuständigen Ausschüssen über zwei Jahre hinweg von Sitzung zu 

Sitzung vertagt.  

 

5.2 Mobilisierungen gegen die Ehe für alle 

 

Internationale Mobilisierungen für geschlechter- und insbesondere sexualitätsbezo-

gene Liberalisierungen waren Ansporn für Befürworter_innen der Ehe für alle – 

und seit 2013 vermehrt Anlass für Gegenmobilisierungen. Als erstes Land der Welt 

öffneten die Niederlande im Jahr 2000 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. 

Fünfzehn Jahre später stimmte in Irland in einer Volksabstimmung eine Mehrheit 

für die Öffnung der Ehe, obwohl konservative und christlich-rechte Kreise viel 

Geld in Gegenkampagnen investiert hatten (Datta 2018). Konservative Politi-

ker_innen wie Jens Spahn wurden in der Folge mit Aussagen zitiert, was Irland 

könne, könne man in Deutschland auch. Dies evozierte Reaktionen christlich-

rechter und neurechter Akteure, die dies als Anlass nahmen, ihre Ablehnung der 

Eheöffnung erneut zu begründen: 

 

„Man huldigt derzeit den Iren für ihr Votum. Warum? Was ist an diesem Votum so überaus 

bedeutsam? Dient es etwa der Stabilität und dem Erhalt des Gemeinwesens? EHE beinhaltet 

nicht nur die ‚auf Dauer angelegte, rechtlich verfestigte Partnerschaft‘ zwischen zwei Men-

schen, sondern auch die Verantwortung für den Fortbestand der demografischen, der sozialen 

und der kulturellen Gesellschaft. […] Ich bin sehr dafür, dass auch der Vatikan ‚etwas Neues 

lernen‘ kann und soll. Da gibt es Baustellen genug. Aber ich bin auch froh, dass er wegen ei-

nes irischen Referendums nicht bewährte Werte über Bord kippt.“ (Fischer 2015a, in Freie 

Welt vom 10.06.2015) 

 

Das Jahr 2015 und insbesondere die Zeit rund um das irische Volksbegehren stellen 

einen Peak der Berichterstattung rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt dar. 

Insbesondere für die neurechten Medien im Korpus – die Junge Freiheit und das 

Blog Freie Welt – dienten die Ereignisse des Jahres 2015 zur skandalisierenden Be-

richterstattung (Tabelle 2). Ein ähnlicher Peak zeigt sich bereits für das Jahr 2013: 

                                                             

12  Vgl. exempl. BT-Drs. 16/13596 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.06.2009: 

„Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen glei-

chen Geschlechts“; BT-Drs. 17/2023 der Fraktion DIE LINKE vom 09.06.2010, Antrag 

„Öffnung der Ehe“. 

13  „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen glei-

chen Geschlechts“, BR-Drs. 273/15 sowie BT-Drs. 18/6665. 
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Auch hier waren es internationale Ereignisse, auf die referiert wurde. Mit Neid 

blickten konservative, christlich und extrem rechte Kreise in Deutschland auf die 

Entwicklungen in Frankreich: Dort protestierten 2013 landesweit mehrere Hundert-

tausend Menschen unter dem griffigen Namen Manif pour tous (deutsch: Demo für 

alle) gegen die Pläne der französischen Regierung, das Adoptionsrecht für gleich-

geschlechtliche Paare weiter zu öffnen. Vorgeblich ging es um die geplante Geset-

zesnovelle – jedoch nutzten konservative und christliche Kreise die Proteste als Kri-

tik an der Sozialistischen Regierung unter François Hollande und für ein Ringen um 

verloren geglaubte Hegemonie in Auseinandersetzungen um Ehe, Familie und die 

Ordnung der Geschlechter (Stambolis-Ruhstorfer/Tricou 2017). „Es ist zu wün-

schen, daß der Funke aus Frankreich überspringt und wir uns vom phantasievollen 

Protest und Widerstandsgeist unserer gallischen Nachbarn inspirieren lassen“, 

schrieb Dieter Stein, Chefredakteur der Jungen Freiheit, im Januar 2013 (Stein 

2013, in Junge Freiheit vom 18.01.2013). Und die katholische Rechte Gabriele Ku-

by wünschte sich im Portal kath.net, „was in Paris geschieht, sollte den Widerstand 

in ganz Europa ermutigen“ (Kuby 2013, in kath.net vom 18.01.2013).  

Insgesamt erschienen in den von uns untersuchten Medien 2013 und 2015 je-

weils mehr gegnerische Beiträge zur Ehe für alle als 2017, dem Jahr ihrer Verab-

schiedung. Die Debattenbeiträge zeugen von dem Versuch, nationale und internati-

onale Dynamiken zu nutzen, in Debatten rund um die Gleichstellung hetero- und 

homosexueller Partnerschaften sowie die Öffnung der Ehe in Deutschland zu inter-

venieren. Der Zeitpunkt war jeweils günstig: So war 2013 zugleich das Jahr der 

Bundestagswahl, in deren Vorfeld der Diskussion um die Eheöffnung größere Auf-

merksamkeit zu Teil wurde. 2015 nutzten auch Befürworter_innen die irische 

Volksabstimmung als Anlass, um für die Eheöffnung zu werben – und es gab somit 

eine Debatte zum Thema in der deutschen Öffentlichkeit. 

 

5.3 Ein heterogenes Akteursfeld im Kampf um Hegemonie 

 

In der Ablehnung der Eheöffnung und der damit verbundenen Verteidigung traditi-

oneller Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse als gesellschaftliche Stützungs-

verhältnisse traf ein heterogenes Feld an Akteuren zusammen. Als Träger dieses po-

litischen Projekts fungierten die christliche und Neue Rechte. Der Historiker Volker 

Weiß betont, wie sehr autoritäres (Geschlechter-)Denken ein heterogenes Akteurs-

spektrum eint:  

 

„Wie kaum ein anderes Beispiel stehen für die Überschneidung in der autoritären Weltan-

schauung, sei es in der politischen Rechten, sei es im religiösen Konservatismus, die rigiden 

Vorstellungen von Geschlechteridentität. Sie alle führen als Identitäre in ihrer Angst vor dem 

Nicht-Identischen einen wahren Feldzug gegen jede Form der Verunsicherung eines festen 
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Geschlechterschicksals. Darin wurzelt die Todfeindschaft gegen alles, was diese Kategorien 

infrage stellt.“ (Weiß 2017: 228) 

 

Geschlechterverhältnisse, so führt es die Politikwissenschaftlerin Ursula Birsl 

(2017: 111) in Bezug auf die religiöse wie auch säkulare Rechte aus, sind als „kon-

stitutiv für diese Weltanschauungen sowie deren Trägerinnen und Träger“ zu be-

trachten. Insbesondere in Fragen reproduktiver Rechte artikuliert ein lauterwerden-

der Teil christlich-rechter Akteure zunehmend anti-emanzipatorische Positionen 

und beteiligt sich selbstbewusst an Debatten um Geschlechter- und Sexualitätsver-

hältnisse. Birsl (2017: 113f) spricht von den dahinterstehenden politischen Theolo-

gien, als einem „restaurativem Denken“, welches eine moderne (religiöse) Ideolo-

gie hervorbringt (Birsl 2017: 115). Selbiges finden wir bei den von uns untersuch-

ten Akteuren. 

Die jeweiligen Akteursgruppen sind in Teilen eingebunden in den organisierten 

Antifeminismus. Hierüber erhalten sie Applaus von anderen Akteuren, wie masku-

listischen MännerrechtlerInnen oder sog. ‚WissenschaftskritikerInnen‘, die anders 

als die zuvor benannten jedoch nicht als TrägerInnen des politischen Projektes ge-

gen die Ehe für alle ausgemacht werden können (vgl. auch Näser-Lather in diesem 

Band). Teile dieses Akteursspektrums finden sich als UnterstützerInnen von Kam-

pagnen wie der Demo für alle. Von Februar 2014 an fand sich diese nach dem fran-

zösischen Vorbild benannte Initiative in Stuttgart zusammen und protestierte zu-

nächst gegen eine Bildungsplanreform der rot-grünen Landesregierung in Baden-

Württemberg, welche auf die Anerkennung vielfältiger geschlechtlicher und sexuel-

ler Lebensweisen abzielte (Billman 2015). Die InitiatorInnen erweiterten schnell ih-

re thematische Agenda. Sie richteten ihre Mobilisierungen auch gegen die Eheöff-

nung und setzten sich für ein traditionell heteronormatives Verständnis von Familie 

ein. Die Proteste fanden bundesweit Resonanz. Die Akteure sind in Teilen bis heute 

aktiv mit ähnlich gelagerten Protesten, die sich unter dem Vorwurf einer angebli-

chen ‚Frühsexualisierung‘ oder der Warnung vor Menschenhandel durch Leihmut-

terschaft gegen die Ehe für alle richten (Datta 2018). 

 

 

6. „EIN PAPA, EINE MAMA, GANZ EINFACH!“ – 
DISKURSIVE KONTUREN EINES POLITISCHEN PROJEKTES 

 

Übergeordnetes Ziel des von uns untersuchten politischen Projektes ist es, eigenes 

Deutungswissen langfristig in gesellschaftlichen Debatten zu verankern – und Ein-

fluss in Kämpfen um gesellschaftliche Hegemonie zu entfalten. Debatten um die 

Eheöffnung dienten und dienen hierfür als Anlass. Im Folgenden geht es darum, die 

diskursiven Konturen der (autoritär-regressiven) Gegnerschaft zur Ehe für alle auf-
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zuzeigen. Die diskurs- und inhaltsanalytische Untersuchung der bereits vorgestell-

ten Medien bietet hierfür die Grundlage. In Beiträgen, die sich in Gänze kritisch ge-

gen die Eheöffnung positionieren, erkennen wir medien- und akteursübergreifende 

Diskursstränge: thematische Verdichtungen rund um Vorstellungen von Ehe und 

damit verknüpft von Familie als alleinig heterosexueller Gemeinschaft sowie Fra-

gen der Reproduktion und dem Verhältnis des analysierten politischen Projektes 

zum Staat. Hinzu kommt der hoch emotional und normativ aufgeladene Bezug auf 

das ‚Kindeswohl‘. In den einzelnen Strängen werden dabei jeweils spezifische ar-

gumentative Figuren verwendet. 

Unterschiede zwischen den Medien zeigen sich u.a. in der Beschreibung der po-

litischen Gegner_innen und – immer damit verbunden – der Frage nach Adres-

sat_innen und Zielgruppen. So ist es erklärtes Ziel und Inhalt der von uns unter-

suchten christlichen Blogs, Liberalisierungen innerhalb der Kirche etwa in Bezug 

auf die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften anzuprangern. Seg-

nungen eingetragener Lebenspartnerschaften dienen ebenso zur Empörung wie die 

Nachricht über eine neue kirchenrechtliche Regelung, die es gleichgeschlechtlichen 

Paaren gestattet gemeinsam im Pfarrhaus zu leben. Während kath.net und Charis-

matismus dies an die hierfür Verantwortlichen innerhalb der Kirche und an rechts-

konservative Kirchenmitglieder adressieren, dient eine solche Meldung in der Jun-

gen Freiheit maximal als vermeintlicher Beweis für das Ausmaß eines allgemeinen 

Verlustes von (christlichen) Werten. 

Auch die Frage danach, ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften per se abzu-

lehnen sind oder es ‚nur‘ darum geht, nicht-heterosexuellen Verbindungen eine an-

dere Rechtsform und damit ungleiche Rechte gegenüber heterosexuellen Ehen zu-

zugestehen, wird nicht einheitlich beantwortet. In einzelnen Beiträgen christlich-

rechter Medien wird Homosexualität als „krank“ bezeichnet (Bauer 2013, in Cha-

rismatismus vom 10.06.2013). Insgesamt jedoch dominiert ein anderes, sicherlich 

in Teilen strategisch genutztes Narrativ: Gleichgeschlechtliche Partnerschaften un-

ter dem Vorzeichen der Verbesonderung zu tolerieren, jedoch deren Sichtbarkeit 

und der rechtlichen Angleichung entgegen zu treten unter der Prämisse des Ehepri-

vilegs für verschiedengeschlechtliche Paare. 

 

„Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind keine Varianten der Ehe, auch nicht gleichwerti-

ge Alternativen. Sie sind das explizite Gegenteil! Sie sind hinnehmbar, wenn sie als Ausnah-

me erkennbar bleiben.“ (Baschang 2011, in kath.net vom 03.03.2011) 

 

Als „hinnehmbar“, nicht aber gleichwertig anerkennenswert bezeichnet der Ober-

kirchenrat i.R. Klaus Baschang im März 2011 gleichgeschlechtliche Lebenspartner-

schaften – und besteht dabei auf einer grundlegenden Verschiedenheit hetero- und 

homosexueller Verbindungen. Nicht die Unsichtbarmachung, sondern die perma-

nente Betonung und Sichtbarmachung der Differenz steht im Kern der Argumenta-
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tion. Die Behauptung der grundlegenden Verschiedenheit von hetero- und homose-

xueller Partnerschaft sowie die Verschiedengeschlechtlichkeit als Grundlage von 

Ehe und Familie zieht sich durch sämtliche der nun folgenden Diskursstränge. 

 

6.1 Familie als verschiedengeschlechtliche Gemeinschaft 

 

Die Frage der Eheöffnung wird neben der Verschiedengeschlechtlichkeit der Eltern 

in erster Linie an die Frage geknüpft, wer dann ‚Familie‘ sein kann. Familie wird 

heteronormativ verstanden als Form des Zusammenlebens heterosexueller Paare mit 

Kindern. In dieser Deutung werden verschiedengeschlechtliche Partnerschaften von 

anderen Formen des Zusammenlebens (Patchwork-Konstellationen, schwul-lesbi-

sche Partnerschaften ohne Kinder oder Regenbogenfamilien) abgegrenzt. Obwohl 

gerade das Zusammenleben von LGBTIQ* mit Kindern diese Gemeinschaften in 

ihrem Selbstverständnis zu Regenbogenfamilien macht, wird ihnen dieser Status ab-

gesprochen: 

 

„Ich habe auch Verständnis dafür, dass sich gleichgeschlechtliche Paare Kinder wünschen. 

Aber sie können aus sich heraus zusammen keine Familie gründen. Es ist somit legitim, einer 

solchen Verbindung einen anderen Namen zu geben.“ (Heber 2017, in kath.net vom 

28.06.2017) 

 

Hier werden gleichgeschlechtliche Elternpaare explizit nicht delegitimiert oder gar 

pathologisiert – aber deren Verschiedenheit zu heterosexuellen Elternpaaren betont. 

Beständig wird wiederholt, dass eine Verbindung zwischen zwei Eltern gleichen 

Geschlechts einen anderen Namen benötigt. An anderer Stelle dagegen wird gleich-

geschlechtliche Elternschaft dezidiert in Frage gestellt: 

 

„Das Wort ‚Familie‘ ist, wie die Wörter ‚Ehe‘, ‚Eltern‘ und ‚verheiratet‘, schon jetzt zu einem 

unbrauchbaren Dunkelwort verkommen, bei dem man nicht mehr weiß, wovon eigentlich die 

Rede ist. Die Medien, die es sich leisten können, lügen sogar bewusst, um den Eindruck zu 

erzeugen, es gäbe so etwas wie natürliche gleichgeschlechtliche Eltern“ (Lombard 2013, in 

Freie Welt vom 02.07.2013). 

 

Diese Deutung von Familie als exklusiver Verbindung zwischen Mann und Frau 

mit Kindern wird mit vermeintlich historischer Bedeutung aufgeladen. „Bis zum 

Ende der neunziger Jahre war für die Bürgerlichen eine Ehe die, grundsätzlich le-

benslange, Verbindung von Mann und Frau zu dem Zweck, eine Familie zu grün-

den“, so Karlheinz Weißmann in der Jungen Freiheit (Weißmann 2015, in Junge 

Freiheit vom 12.06.2015). In ihrer Berichterstattung zur französischen Manif pour 

tous nimmt die Junge Freiheit vorweg, was sich ähnlich in den Argumentationen 
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gegen die Ehe für alle wiederfindet: „Wichtig war den Veranstaltern dabei der 

Hinweis, daß sie keinesfalls als homophob verstanden werden wollen. Es ginge vor 

allem darum, auch weiterhin sicherzustellen, daß Kinder in Frankreich entspre-

chend den biologischen Realitäten einen Vater und eine Mutter haben“, so Fried-

rich-Thorsten Müller, heutiger AfD-Politiker, in seinem 2012 veröffentlichten Bei-

trag Ein Papa, eine Mama, ganz einfach! (Müller 2012, in Junge Freiheit vom 

23.11.2012; Schreibweise im Original). 

Die politischen Auseinandersetzungen rund um die vollständige Öffnung der 

Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Frankreich waren für Teile der von 

uns untersuchten Akteure ein initialer Moment. Rekurse auf Frankreich sowie der 

Einbezug französischer Stimmen finden sich dementsprechend häufig. Die Freie 

Welt eignet sich in der Übersetzung des französischen Philosophen Bertrand Ver-

gely dessen Argumentation eines Gegensatzes von Natur und Kultur an, indem sie 

von einer „juristisch-medizinische[n] Bastelarbeit“ schreibt, die „Familie zu nennen 

[…] grober Unfug“ sei (Vergely 2013, in Freie Welt vom 23.04.2013). 

Mit der Sozialwissenschaftlerin Gisela Notz lassen sich die hier gezeigten ar-

gumentativen Muster als familistisch beschreiben (Notz 2015). Notz kennzeichnet 

den Familismus als „Ideologie und den Anspruch der Exklusivität einer Familien-

form, die angeblich ‚naturgegeben‘ und für die soziale Existenz jedes Menschen 

von zentraler Bedeutung ist“ (Notz 2015: 8). Die Dichte an familistischen Argu-

mentationsmustern in Debattenbeiträgen gegen die Ehe für alle bestätigt Notzʼ The-

se, dass „der Familismus ein Comeback als konservative, auf den Wert der hetero-

sexuellen, monogamen (Klein-) Familie bauende Politik [feiert]“ (ebd). Kern des 

Familismus ist die Bedeutungsaufladung der Familie als kleinster Zelle des Ge-

meinwesens. Darüber hinaus schließt der Familismus in der von Notz beschriebe-

nen Form jede Vielfalt familialer Lebensweisen aus. Denkbar ist jedoch, dass sich 

familistische Argumentationen auch mit Formen vielfältigen familialen Zusammen-

lebens im Zuge der neoliberalen Aneignung geschlechtlicher und sexueller Lebens-

weisen verbinden lassen (Lang 2019) – findet sich die Vorstellung der Familie als 

Kern des Gemeinwesens schließlich auch in unterschiedlichen Wohlfahrtsregimes. 

Das Anliegen Familie als verschiedengeschlechtlich zu definieren, reagiert auf 

die zunehmende öffentliche Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien und die Tatsa-

che, dass seit den 1990er Jahren zunehmend mehr Kinder in Familien mit gleichge-

schlechtlichen Elternpaaren aufwachsen. Schwul-lesbische Organisationen beziehen 

sich dabei auf den widersprüchlichen Charakter der Ehe als Versorgungs- wie Dis-

ziplinierungs- bzw. Herrschaftsinstanz. Die Disziplinierungs- und Herrschaftsfunk-

tion der Ehe erfuhren gleichgeschlechtliche Paare ex negativo – durch den nur lang-

sam und schrittweise überwundenen Ausschluss von sozialen und kindbezogenen 

Rechten (Interview I). Zugleich rückte der Versorgungscharakter der Ehe stärker in 

den Vordergrund, als die gestiegene Zahl von Kindern in gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaften neue Fragen aufwarf. Auf die daraus resultierenden rechtlichen Re-
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formen reagiert das von uns untersuchte politische Projekt mit dem Versuch, den 

Begriff der Familie wieder heteronormativ auf das Zusammenleben verschiedenge-

schlechtlicher Eltern mit leiblichen Kindern zu beschränken. 

 

6.2 Familie als Ort der Reproduktion 

 

Mit ihrer Verteidigung der heterosexuellen Kleinfamilie als einzig legitimem Ort, 

Kinder zu erziehen, verweisen die Auseinandersetzungen nicht zuletzt auf eine  

(Neu-)Aushandlung von Fragen sozialer und generativer Reproduktion. Die Legi-

timität des Zusammenlebens von Erwachsenen mit Kindern wird an die (zumindest 

potenziell mögliche) biologische Elternschaft geknüpft – die soziale Elternschaft in 

unterschiedlichen Formen familialen Zusammenlebens dagegen negiert. Damit fällt 

der hier propagierte Familienbegriff hinter das im Zuge der sozialliberalen Refor-

men der späten 1970er Jahre und auch von der heutigen Bundesregierung vertretene 

Familienverständnis zurück: Familie ist dort, wo Kinder sind.14 „Der wesentliche 

Unterschied zwischen gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft und Ehe besteht 

darin, daß ersterer die Potentialität für die Zeugung und Erziehung von Nachwuchs 

fehlt“, so das damalige CDU-Mitglied Manfred Spieker anlässlich des irischen Re-

ferendums zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe (Spieker 2015, in Junge 

Freiheit vom 24.07.2015).15 Ehe und Familie werden damit nicht an das Zusam-

menleben mit, sondern in biologistischer Weise an die Zeugung von Kindern ge-

bunden. Voraussetzung hierfür sei die Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehepart-

nerInnen. So heißt es in einem Beitrag der Freien Welt: 

 

„Die Ehe kann nicht ‚geöffnet‘ werden, weil es gerade das Wesen der Ehe ist, lebenslanger 

Bund zu sein zwischen einem Mann und einer Frau, um gemeinsam Kinder zu zeugen und 

aufzuziehen – eine Familie zu gründen. Das gilt auch dann, wenn die Absicht des Kinderbe-

kommens sich nicht erfüllt.“ (Krause 2015, in Freie Welt vom 12.06.2015) 

 

Weder die individuelle Entscheidung für oder gegen ein Zusammenleben mit Kin-

dern, noch das tatsächliche Zusammenleben mit (eigenen) Kindern gerät hier zum 

Kriterium für Familie oder das Rechtsinstitut der Ehe – sondern alleinig die ange-

nommene „Absicht des Kinderbekommens“. So unterstellt Ulrich Kutschera: „Mit 

der faktischen Abwertung potenziell fruchtbarer Ehen, gemäß dem genderistischen 

Gleichstellungs-Glauben, wird die Geburtenrate vermutlich eher abfallen als anstei-

                                                             

14  Vgl. exempl. das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Unterhaltspflicht nicht-

verheirateter Elternpaare (BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 28. Februar 2007 – 

1 BvL 9/04). 

15  Spieker verließ später aus Protest gegen die Entscheidung zur Ehe für alle die CDU. 
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gen.“ (Kutschera 2017b, in kath.net vom 18.09.2017;16 vgl. auch Näser-Lather in 

diesem Band). 

Aus der ‚Ehe als Reproduktionsgemeinschaft‘ abgeleitet wird eine vermeintlich 

‚natürliche‘ Ungleichwertigkeit familialer Lebensweisen, die eine rechtliche Un-

gleichbehandlung rechtfertigen. Das beinhaltet ein 

 

„Verständnis von ‚Ehe‘ als dauerhafter Gemeinschaft von Mann und Frau, offen auf Nach-

kommenschaft und als einziger Ort, an dem Menschen auf natürliche Weise gezeugt und zur 

Welt gebracht werden.“ (Küble 2017, in Charismatismus vom 30.06.2017) 

 

Es wird ein Gegensatz von ‚Natur‘ versus ‚Kultur‘ beschrieben, in denen die ‚Na-

tur‘ zum unhinterfragbaren Kontinuum erklärt wird. ‚Kultur‘ dagegen gilt als künst-

lich geschaffen und deswegen abwendbar. Die Formulierungen zeigen Parallelen 

zum auf Reproduktion fixierten Diskurs selbsternannter ‚Lebensschützer‘ (Sanders/ 

Jentsch/Hansen 2014). Als „lebensfeindlich“ beschrieben wird hier, was nicht die 

biologische Reproduktion der Gemeinschaft als primäres Ziel zwischenmenschli-

cher Beziehungen absolut setzt. Einzelne Akteure gehen noch weiter und ordnen die 

Fixierung auf den Bereich der Reproduktion ein in ein demografisches Krisenszena-

rio. So wird in neurechten Medien, die sich wie oben beschrieben explizit zwischen 

konservativ-rechten und neonazistischen Positionen verorten, eine Verbindung ge-

zogen zwischen demografischer Entwicklung und der Öffnung der Ehe (vgl. auch: 

Kutschera 2017b, s.o.): 

 

„Ich muss nicht den Katechismus der katholischen Kirche zum Maßstab machen, um zu er-

kennen, dass in unserer Gesellschaft einiges schiefläuft, von der steigenden Scheidungsrate 

(‚Liebes-Aus‘) bis dahin, dass Deutschland die niedrigste Geburtenrate der Welt hat. Für 

wessen Emanzipation kämpfen wir eigentlich, wenn wir selber darüber aussterben?“ (Lom-

bard 2015, in Freie Welt vom 03.12.2015) 

 

Der neurechte Intellektuelle Karlheinz Weißmann nimmt in seinem Beitrag für die 

Junge Freiheit gar Bezug auf das rechte Angstphantasma vom „Volkstod“ (Weiß-

mann 2015, in Junge Freiheit vom 12.06.2015; vgl. auch Botsch/Kopke 2019). Da-

bei werden wie in dem Beitrag von Fischer Fragen individueller und gesellschaftli-

cher Reproduktion verknüpft: 

 

                                                             

16  Das hier zitierte Interview ist Gegenstand eines juristischen Verfahrens gegen Ulrich 

Kutschera, Kutschera muss sich u.a. wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Beleidi-

gung und Verleumdung vor Gericht verantworten (Stand November 2019). 
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„EHE beinhaltet nicht nur die ‚auf Dauer angelegte, rechtlich verfestigte Partnerschaft‘ zwi-

schen zwei Menschen, sondern auch die Verantwortung für den Fortbestand der demografi-

schen, der sozialen und der kulturellen Gesellschaft. Ein Staatswesen, das nicht mehr auf 

Kontinuität setzt, hat bereits verloren.“ (Fischer 2015a, in Freie Welt vom 10.06.2015, Herv. 

i.O.) 

 

Der Kontroll- und Disziplinierungscharakter der untersuchten Positionen im politi-

schen Projekt wird besonders deutlich an deren Implikationen für das Themenfeld 

der sozialen und generativen Reproduktion. Ehe und Familie werden gleichgesetzt 

und als heterosexuelle und verschiedengeschlechtliche Reproduktionsgemeinschaft 

verstanden. Beide seien dem demografischen Erhalt des Staatsvolkes verpflichtet. 

Ein solches Verständnis definiert zugleich, welche Mitglieder der Gesellschaft sich 

nicht an deren generativen Reproduktion beteiligen sollen: alle nicht eindeutig hete-

rosexuellen und (im erweiterten Sinne) monogam lebenden Menschen. Nicht zufäl-

lig finden sich dabei explizit völkische Argumentationen, in denen die Generatio-

nenfolge als Kriterium gegen die Ehe für alle verwendet wird, so etwa wenn es 

heißt, „daß in einer gleichgeschlechtlichen Verbindung die Generationenfolge nicht 

möglich ist.“ (Geis 2017, in Junge Freiheit vom 07.07.2017). Es wird hier auf eine 

Blutslinie und damit auf ein dezidiert völkisches Verständnis einer (Abstammungs-) 

Gemeinschaft abgehoben. Dies ist mit ordnungspolitischen Entwürfen verknüpft, 

die das Individuum nur als Träger_innen einer ihm oder ihr angetragenen Rolle se-

hen. 

Der Kontroll- und Disziplinierungscharakter zeigt sich ebenfalls in der Frage, 

welche Gesellschaftsmitglieder die anfallenden Reproduktionsarbeiten verrichten 

sollen. Ungeachtet der vorliegenden Erkenntnisse über die damit verbundenen Pre-

karisierungsrisiken (Klenner et al. 2011) wird im untersuchten Material weiterhin 

die traditionelle heterosexuelle Kleinfamilie mit männlichem Familienernährer und 

weiblicher Hausfrau propagiert. Dass innerhalb dieser familistischen Strukturen 

(Notz 2015) eine strukturelle Ungleichverteilung von Care-Arbeit vorliegt, da diese 

Aufgaben den Frauen als natürlicher Tätigkeitsbereich zugeschrieben werden, 

bleibt dabei unerwähnt. Verdeckt wird auch, dass rund um die in den Texten häufig 

als isoliertes Atom diskutierte Familie ein komplexes Netz an zusätzlichen Repro-

duktionsstrukturen wie etwa Kitas, häusliche Pflege oder Altersheime existiert, in 

welches ursprünglich zur Familie gehörige Pflegeaufgaben ausgelagert sind. Gerade 

in diesen Arbeitsverhältnissen wird jedoch verstärkt auf prekarisierte Arbeitskräfte 

(Migrant_innen oder Geringverdiener_innen) und irreguläre Arbeitsverhältnisse zu-

rückgegriffen. Die rassistischen und sozialdarwinistischen Implikationen dieser 

Entwicklung sollen innerhalb der nationalistisch gedachten Reproduktionsstruktu-

ren auf Dauer gestellt und soziale Ungleichheit festgeschrieben werden. 
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6.3 Verhältnis zum Staat: 

Die „Familie als Grundlage des Gemeinwohls“17 

 

Der Ehe kommt im von uns untersuchten Material die mehrfache Funktion zu, nicht 

nur die Nachkommenschaft zu sichern, sondern auch zwischenmenschliche Bezie-

hungen im Allgemeinen zu ordnen. Die Organisation der sozialen Reproduktion 

und die Entfaltung der Sexualität bedürften demnach der Kontrolle und Disziplinie-

rung.18 „Den Ehe-Begriff uferlos auszudehnen und daraus gleiche Rechte für die 

unterschiedlichsten Akteure abzuleiten heißt, die Keimzelle der Gesellschaft anzu-

greifen“, so Thorsten Hinz in der Jungen Freiheit (Hinz 2015, in Junge Freiheit 

vom 12.06.2015). Die von uns untersuchten Medien offenbaren insbesondere in 

diesem Punkt jeweils spezifische Auffassungen zum Verhältnis von Staat, Gesell-

schaft und Politik. Einige AutorInnen im christlich-rechten Spektrum nehmen Be-

zug auf die katholische Soziallehre mit ihren Aussagen zu Ehe und Familie. 

 

„Die Ehe zwischen Mann und Frau ist die Grundlage der Familie. Die Familie ist wiederum 

die Grundlage der Gesellschaft. Die katholische Soziallehre bezeichnet sie als die ‚Keimzelle 

der Gesellschaft‘. Dies bedeutet, dass die Ehe nicht nur eine immens hohe zivilisatorische 

Bedeutung besitzt, sondern auch (historisch und philosophisch) vor dem Staat existiert. Es 

steht deshalb dem Staat nicht zu, den Begriff der Ehe umzudefinieren.“ (von Gersdorff 2017, 

in Charismatismus vom 29.06.2017) 

 

Die Ehe wird hier als dem Staat übergeordnete Institution benannt. Dies steht im 

Widerspruch zu rechts-konservativen und neurechten Stimmen, die an den Staat 

appellieren, die Institution der Ehe zu ‚schützen‘ – sie also wie gehabt in hetero-

normativer Weise zu regulieren. Begründet wird dies mit der Funktion von Ehe und 

Familie für Staat und Gesellschaft. 

 

„Aus soziologischer Sicht haben Ehe und Familie deshalb gesellschaftliche Funktionen. Aus 

ökonomischer Sicht produzieren sie positive externe Effekte. Diese vitalen Funktionen von 

Ehe und Familie verbieten es, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ehegleiche Rechte ein-

                                                             

17  Kuby 2013, in kath.net vom 18.01.2013. 

18  Die Fixierung auf reproduktive Sexualität im Reden über gleichgeschlechtliche Paare of-

fenbart auch der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera, wenn er im Interview mit kath.net 

über „[g]leichgeschlechtliche Erotik-Akte ohne das Potenzial zur Kinderproduktion“ 

spricht, „die man auch (wertfrei) als biologisch sinnloses Paarungs-Verhalten bezeich-

nen“ könne. Diese, so Kutschera, „sind nicht gleichzustellen mit Mann-Frau-Verbin-

dungen. Diese können im Prinzip eine ‚fruchtbare Ehe‘ führen“ (Kutschera 2017b, in 

kath.net vom 18.09.2017). 
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zuräumen. Eingetragene Lebenspartnerschaften leisten zur Regeneration der Gesellschaft kei-

nen Beitrag. Sie haben weder positive externe Effekte noch gesellschaftliche Funktionen.“ 

(Spieker 2015, in Junge Freiheit vom 24.07.2015) 

 

Das Blog Charismatismus, an anderer Stelle auf den christlichen Wert der Nächs-

tenliebe erpicht, rückt die Frage der Reproduktion des Staatsvolkes in den Mittel-

punkt eines neoliberalen Kosten-Nutzen-Denkens. Das nachfolgende Zitat bezieht 

sich auf die damalige CDU-Politikerin Erika Steinbach: 

 

„Frau Steinbach […] stellte gleich eingangs ihre Position klar: ‚Jeder kann leben, wie er 

möchte, aber der Staat muß nicht alles finanziell fördern, sondern speziell das, was seiner Zu-

kunft dient‘ – und das sei die herkömmliche Ehe mit natürlicher Nachkommenschaft. Das ist 

tatsächlich ein logisch zu Ende gedachtes, einleuchtendes Prinzip.“ (Küble 2013, in Charis-

matismus vom 13.06.2013) 

 

Ehe und Familie werden auf die Funktion der Fortpflanzung reduziert und staatliche 

Anerkennung an das potenzielle Vorhandensein von Kindern gebunden. Dies ist das 

Gegenteil des durch Matthias von Gersdorff angebrachten Arguments, die Ehe als 

‚vorstaatlich‘ zu beschreiben. Hier wird staatliches Handeln explizit angerufen zur 

Verteidigung heteronormativer familialer Lebensweisen. Diese argumentativen 

Muster mischen sich mit einem rechtspopulistischen Anti-Etatismus (siehe unten). 

Die Vorstellung der Familie als nutzenorientierte kleinste Zelle des Gemeinwe-

sens bei gleichzeitiger Indienstnahme der Familie für Gesellschaft und Staat ist 

nicht neu. Der Soziologe Andreas Kemper verweist auf dessen nationale Spezifik:  

 

„Das Narrativ Familie als Keimzelle der Nation scheint vor allem im organizistischen Staats-

verständnis Deutschlands und Österreichs eine wichtige Rolle zu spielen. Im Englischen ist 

dieses Narrativ quasi nicht vorhanden, dort wird weniger biologistisch von der Familie als 

‚Foundation of the Nation‘, als ‚Fundament der Nation‘ gesprochen.“ (Diskursatlas 2019, 

Herv. i.O.)  

 

Biologismus wie auch Familismus finden sich also in der behaupteten Naturhaf-

tigkeit der heterosexuellen Ehe sowie deren Nutzen für Staat und Gemeinschaft. 

Dabei widersprechen sich die vorgefundenen Positionen in ihren Appellen an staat-

liches Handeln bzw. Nicht-Handeln. Familistische Vorstellungen lassen sich hier 

mit unterschiedlichen Vorstellungen von Staat und Staatlichkeit verbinden. Im Kern 

der Argumentation steht die Familie als kleinste Zelle des Gemeinwesens. Wie die-

ses konkret ausgestaltet ist und welche Rolle staatlichem Handeln zur Verteidigung 

normativer Familienformen zukommt, wird verschieden beantwortet. 
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6.4 „Kindeswohl“ 

 

Auf einer anderen Ebene bewegen sich der Diskursstrang des ‚Kindeswohls‘ und 

die normativ aufgeladene Frage nach dem Schutz von Kindern. Hier wird Deu-

tungswissen über Themen rund um Geschlecht, Sexualität und familiale Lebens-

weisen geteilt, die nur peripher etwas mit der Verabschiedung der Ehe für alle zu 

tun haben – aber den Rückgriff auf die normativ aufgeladene Anrufung des „un-

schuldigen Kindes“ (Schmincke 2015) erlauben. 

In den argumentativen Mustern rund um das Thema ‚Kindeswohl‘ wird eine 

grundsätzliche Schlechterstellung bis Gefährdung von Kindern in Regenbogenfami-

lien bzw. durch die Ehe für alle behauptet.19 Wir finden hier eine Kongruenz mit 

argumentativen Mustern aus dem parlamentarischen Prozess und den christlich-

rechten und neurechten Medien aus unserem Korpus.  

Die argumentative Figur der Verschiedengeschlechtlichkeit der Eltern wird auch 

hier genutzt und zum Kriterium für das Wohlergehen von Kindern erklärt. 

 

„Kinder sind eigene Personen und haben Anspruch auf den Schutz ihrer Würde und ihrer Ent-

faltungsmöglichkeiten. Die Optimierung dieser Entfaltungsmöglichkeiten erfordert Erzieher 

beiderlei Geschlechts.“ (Spieker 2015, in Junge Freiheit vom 24.07.2015) 

 

Mit Verweis auf eine wiederholt zitierte Studie aus Kanada wird behauptet, Kinder 

vor drohendem Leid schützen zu müssen – vor „signifikant nachteilige[n] Ergebnis-

se[n] (im Hinblick auf Bildungs- und Berufserfolg, Gesundheit, Delinquenz, Dro-

genmissbrauch, Suizidgefährdung, etc.)“ (Cornides 2013, in kath.net vom 27.05. 

2013). Der Bezug auf diese wissenschaftlich längst widerlegte Studie vermittelt den 

Anschein von Objektivität und Faktizität – und lässt sich als argumentative Strate-

gie beschreiben mit dem Ziel, der eigenen Position Gewicht zu verschaffen. Eine 

solche Argumentation verläuft nicht widerspruchsfrei und eignet sich argumentative 

Figuren der Befürworter_innen der Ehe für alle an, so etwa die der Selbstbestim-

mung von Individuen. 

 

„Mit der Homo-Ehe, die das Recht auf künstliche Befruchtung einschließt, wird genau dies 

verdreht und das Recht des Kindes dem Recht auf Kinder geopfert. Unter dem Vorwand, 

Homosexuellen ein Recht auf Kinder geben zu wollen, wird das Kind von der Person zum 

Objekt degradiert. Während Menschenrechtsvertreter in aller Welt gegen die Verdinglichung 

                                                             

19  In zwei Beiträgen im Korpus wird die Homo-Ehe in Verbindung gerückt mit Pädophilie 

und Kindesmissbrauch, beide stammen vom Ulrich Kutschera (Kutschera 2017a, b; 

kath.net). 
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des Menschen kämpfen, wird das Kind im Namen des Rechts der Homosexuellen zum bloßen 

Objekt.“ (Vergely 2013, in Freie Welt vom 23.04.2013) 

 

Besonders hervorgehoben wird das mit der Eheschließung verbundene Recht, Kin-

der zu adoptieren. Dies war, wie bereits erwähnt, auch in Frankreich der Anstoß zur 

Mobilisierung gegen die Eheöffnung. 

 

„Das gilt besonders für das volle Adoptionsrecht. Hier sehe ich das Kindeswohl beeinträch-

tigt. Ich bin davon überzeugt, dass die Bipolarität der Geschlechter von Mann und Frau, die ja 

erst menschliches Leben zeugt und ohne die kein Kind gezeugt werden kann, auch für die Er-

ziehung und Formung von Kindern nach ihrer Geburt gut und notwendig ist.“ (Bischoff Fürst 

2015, in kath.net vom 22.06.2015) 

 

Die Geschlechter- und Sozialwissenschaftlerin Imke Schmincke hebt in ihrem Ver-

gleich deutscher und französischer Mobilisierungen hervor, dass in beiden Ländern 

die Öffnung der Ehe von rechter und konservativer Seite frühzeitig als Gefährdung 

des Wohles von Kindern kritisiert und abgelehnt wurde. Eine (vorgebliche) Akzep-

tanz homosexueller Lebensweisen wird der Nicht-Akzeptanz homosexueller Eltern-

schaft gegenübergestellt – unter Bezugnahme auf das Wohl von Kindern. Neben der 

vermeintlich „unschlagbare[n] Macht, [den] die argumentative Referenz auf die 

Kinder und mehr noch das Kindeswohl hat“, welche „die eigene Position stärkt und 

alternative Positionierungen zum Verstummen bringt“ (Schmincke 2015: 93), ver-

weist dies auf eine lange Tradition: 

 

„Die Referenz auf Kinder als moralischer Waffe hat […] eine lange (und vor allem christli-

che!) Tradition, in die sich die neueren Inanspruchnahmen einschreiben können. Als Waffe 

dient sie dann jedoch ganz anderen Zwecken, wie der Profilierung, der Durchsetzung von In-

teressen oder der Legitimation sozialer Ungleichheit.“ (Schmincke 2015: 102) 

 

Die Macht der argumentativen Figur des ‚unschuldigen Kindes‘, das zu beschützen 

in der Hand von Staat und Gesellschaft liege, soll die moralische Überlegenheit, 

Authentizität und Glaubwürdigkeit der SprecherInnen bezeugen. Eben jene morali-

sche Macht nutzen die TrägerInnen eines antifeministischen, regressiv-autoritären 

politischen Projektes, um ein spezifisch normatives Wissen um Geschlecht und Se-

xualität im Diskurs zu verankern. 

Die Argumentation mit dem vermeintlichen ‚Kindeswohl‘ bewegt sich dabei im 

Rahmen einer Verschiebung antifeministischer Argumentationen der vergangenen 

Jahrzehnte weg vom „männerzentrierten“ Antifeminismus der 1990er und frühen 

2000er Jahre hin zum „familienzentrierten“ Antifeminismus der jüngeren Zeit, in 

dem die Figur des ‚unschuldigen Kindes‘ zentral gesetzt wird für die Ablehnung 

von Politiken der Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Vielfalt (Scheele 2016). 

https://doi.org/10.14361/9783839448441-008 - am 13.02.2026, 19:47:25. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839448441-008
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


294 | CHRISTOPHER FRITZSCHE & JULIANE LANG 

 

Die Knüpfung des ‚Kindeswohls‘ an das Aufwachsen mit verschiedenge-

schlechtlichen Eltern greift zurück auf geschlechtsspezifisch vergebene Rollen an 

Männer und Frauen. Außerhalb der heterosexuellen Kleinfamilie mit ihrer traditio-

nellen Rollenverteilung und Reproduktionsstruktur, so die Idee, könne es keine be-

hütete Kindheit geben, es drohen vielmehr Identitätskonflikte und psychische Schä-

den. Dabei kennt Mütterlichkeit kein Geschlecht (Krüger-Kirn/Tichy in diesem 

Band). Der Bezug auf das ‚Wohl des Kindes‘ verdeckt bewusst den (hetero-)nor-

mativen Charakter der hier aufgerufenen spezifischen Form familialen Zusammen-

lebens – samt der ihm innewohnenden ungleichen Geschlechterordnung.  

 

 

7. FORMIERUNG EINES AUTORITÄR-REGRESSIVEN 

PROJEKTS IM KONTEXT DER DEBATTE 
UM DIE EHE FÜR ALLE 

 

Angesichts der strömungsübergreifenden Bezugnahme auf die von uns skizzierten 

Diskursstränge im Untersuchungszeitraum zwischen 2011 und 2017 zeigt sich die 

Formierung eines antifeministischen, autoritär-regressiven Projektes im Bereich der 

Geschlechterpolitik. Diese Formierung lässt sich sowohl in struktureller wie auch in 

diskursiver Hinsicht beobachten. In der Bewertung des politischen Projektes einer-

seits und zur Beantwortung der Frage nach der Formierung dessen andererseits gilt 

es demnach, beide Dimensionen zusammen zu denken.  

 

7.1 Strukturelle Dimension 

 

Im Fokus standen bislang die geteilten argumentativen Figuren und Diskursstränge. 

Nichtsdestotrotz zeigt ein Blick auf die AutorInnenschaft der untersuchten Medien 

deutliche Überschneidungen zwischen dem christlich-rechten und dem neurechten 

Spektrum unseres Korpus auf. Insbesondere die Mehrfachautorenschaft einzelner 

Akteure in unterschiedlichen Medien zeugt von einer Formierung als strömungs-

übergreifendem politischen Projekt, die über eine bloße Bezugnahme auf geteilte 

Argumentationsstränge und -figuren hinausgeht. Exemplarisch nennen wollen wir 

hier Matthias von Gersdorff, Andreas Lombard und Stefan Fuchs. Der katholische 

Publizist und Volkswirt Matthias von Gersdorff steht für den christlich-klerikalen 

Teil des politischen Projektes. Als Leiter der Deutschen Vereinigung für christliche 

Kultur e.V. (DVCK e.V.) argumentiert er nicht nur gegen die Eheöffnung, sondern 

wirkt auch als umtriebiger Netzwerker hinter der Aktion Kinder in Gefahr und lan-

ciert Kampagnen gegen eine angebliche ‚Gender-Ideologie‘ mit Bezug nach Hes-

sen. Von Gersdorff veröffentlichte im Untersuchungszeitraum Beiträge sowohl im 

neurechten Blog Freie Welt als auch im christlich-rechten Blog Charismatismus. 
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Darüber hinaus stand er der Jungen Freiheit als Gesprächspartner für ein Interview 

zur Verfügung. Er positioniert sich damit an der Schnittstelle zwischen unterschied-

lichen Medien und deren jeweiligen Zielgruppen und vernetzt das politische Projekt 

in Persona. Ähnlich der Journalist und Verleger Andreas Lombard: Er gehört dem 

neurechten Teil des politischen Projektes an und veröffentlicht in erster Linie im 

Blog Freie Welt. Nichtsdestotrotz tauchte er im Untersuchungszeitraum ebenso als 

Autor auf dem katholisch-klerikalen Portal kath.net auf. Als Drittes zu nennen ist 

Stefan Fuchs. Fuchs ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Demographie, 

Allgemeinwohl und Familie (IDAF), einer Organisation, die als klerikal-konserva-

tive ‚Ideenfabrik‘ über enge Verbindungen zur Konrad-Adenauer-Stiftung und zu 

Teilen der christlich-konservativen Rechten verfügt. 

Die Autorenschaft der drei genannten Protagonisten zeigt stellvertretend deren 

personelle und diskursive Vernetzung. Es zeigt sich insbesondere am Beispiel von 

Matthias von Gersdorff, dass sich einzelne Akteure als Teil eines politischen Pro-

jektes verstehen, das den eigenen Aktivismus nicht auf das Verfassen von Beiträgen 

für christliche und neurechte Blogs und Zeitungen beschränkt. Alle drei von uns 

genannten Autoren engagier(t)en sich nicht nur in Gegnerschaft zur Ehe für alle, 

sondern beziehen auch anderenorts autoritär-regressive und im Kern antifeministi-

sche Positionen in Debatten rund um Geschlecht und Sexualität. In diesem Sinne 

zeigt sich hier ein Effekt, der sich in Anlehnung an Gessenharter (1990: 66f) als 

Scharnierfunktion des politischen Projektes beschreiben lässt – verschiedene politi-

sche Milieus verschränken sich miteinander, über personelle Schnittmengen wie 

über geteilte diskursive Bezüge.  

 

7.2 Diskursive Dimension 

 

Die gegenseitige Bezugnahme sowie die Mehrfachautorenschaft einzelner Protago-

nisten sprechen für eine strukturelle wie auch diskursive Nähe zwischen Neuer und 

christlicher Rechter. Im Kern der Gegnerschaft zur Ehe für alle steht eine geteilte 

Problemdefinition, die in unterschiedlichen Diskurssträngen verargumentiert wird: 

Die geplante Eheöffnung stelle die Grundlagen von Familie, Staat und Gesellschaft 

in Frage und gefährde das Wohlergehen künftiger Generationen. 

Das politische Projekt formiert sich nicht nur im Bezug der Akteure aufeinan-

der, sondern mindestens ebenso in der geteilten Abgrenzung zu einem übereinstim-

mend als ‚links-rot-grün‘ definierten Gegenüber. Graduelle Unterschiede in der Be-

schreibung jenes Gegenübers lassen sich aufzeigen: So verwendet das christliche 

Blog Charismatismus den Begriff mehrheitlich für tatsächlich unter Beteiligung 

von SPD und Grünen verabschiedete politische Maßnahmen – wie etwa das Le-

benspartnerschaftsgesetz – und für Entwicklungen innerhalb der Kirche, die sie da-

rauf zurückführen. Dagegen erfährt der Begriff eine weit darüberhinausgehende 
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Aufladung, wenn etwa in der Jungen Freiheit die Rede ist von einer „einflußreichen 

Homosexuellen-Lobby [und den] eng verbundenen Grünrotlinke[n]“ (Paulwitz 

2013, in Junge Freiheit vom 01.03.2013) oder gar von einem „lupenreine[n] Kom-

munismus im rotgrünen Gewand“ (Fischer 2015b, in Freie Welt vom 16.10.2015). 

Die AutorInnen der neurechten Medien Junge Freiheit und Freie Welt verstehen die 

Auseinandersetzungen damit stärker als ihre MitstreiterInnen aus den christlichen 

Portalen als ‚Kampf ums Ganze‘ und verleihen konkreten Schritten rechtlicher An-

erkennung und Sichtbarmachung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt eine wei-

tergehende Bedeutung. 

 

„Dieser Familie, die nach wie vor das Ideal der übergroßen Majorität im Volk ist, entzieht die 

von Karlsruhe mit vorangetriebene völlige Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften 

ihren besonderen Rang und liefert sie der Beliebigkeit und dem Relativismus aus. […] Ein-

mal eingerissen, sind Grenzen kaum mehr neu zu ziehen.“ (Paulwitz 2013, in Junge Freiheit 

vom 01.03.2013) 

 

Insbesondere in den diskursiven Konturen des politischen Projektes sehen wir deut-

liche Überschneidungen zu Figurationen des zeitgenössischen ‚Rechtspopulismus‘ 

(Priester 2016), dessen Anliegen es ist, Grenzen der Nation bzw. der (Volks-) Ge-

meinschaft nach innen wie nach außen zu verteidigen. Geschlecht und Sexualität 

dienen hierbei als Ordnungskategorien für die eigene Gemeinschaft (Sauer 2017). 

Unter Rückgriff auf vermeintlich überhistorische, naturalisierte Geschlechter- und 

Sexualitätsdispositive wird nach einer „Naturalisierung sozialer Ungleichheit“ ge-

strebt (Mayer et al. 2018: 271). Ähnliches lässt sich an der Gegnerschaft zur Ehe für 

alle zeigen. Dies überrascht nicht, gehören Teile der analysierten Medien doch 

selbst zu jenen Echokammern, die sich zwischen den Polen der konservativen und 

der völkischen Rechten bewegt. 

 

Jenseits der politischen Verortung einzelner AutorInnen finden sich in allen unter-

suchten Medien wiederholt argumentative Muster eines ‚Wir‘ versus ‚die Anderen‘. 

Diesen ‚Anderen‘ wird zugeschrieben, eine hegemoniale Position inne zu haben 

und durch die Umsetzung der Ehe für alle Geschlechter- und Sexualitätsverhältnis-

se in Unfrieden zu bringen. Dies weist deutliche Parallelen zum im Rechtspopulis-

mus aufgemachten Konflikt zwischen ‚dem Volk‘ und vermeintlich ‚manipulativen 

Eliten‘ auf, „seien dies politische Eliten, ‚das‘ Establishment, die sogenannte Lü-

genpresse, MigrantInnen, Schwule oder Feministinnen.“ (Sauer 2017: 2) Den ‚An-

deren‘ wird häufig ein Mehr an Macht – eine einflussreiche Lobby-Funktion – zu-

geschrieben und gleichsam angekreidet. So ist im Untersuchungszeitraum zur Ehe 

für alle gehäuft die Rede von einer ‚Homo-Lobby‘, der angelastet wird, die Mehr-

heit zu dominieren. „Die Homosexuellen-Lobby ist winzig – aber einflußreich. In 

wenigen Jahren hat sie unsere Gesellschaft verändert. Was ist das Geheimnis ihrer 
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Macht? Welche Strategien verfolgt sie?“, kündigt ein Redakteur der Jungen Frei-

heit sein Interview mit dem Lebensschutz-Aktivisten Matthias von Gersdorff an 

(Schwarz 2011, in Junge Freiheit vom 14.01.2011). Und der neurechte Autor Mi-

chael Paulwitz sieht schon 2009 in der Entscheidung der Bayerischen Landesregie-

rung, ihre Klage gegen das Lebenspartnerschaftsgesetz zurück zu ziehen, einen  

 

„machtvolle[n] Beweis für das Gewicht der Homosexuellen-Lobby in der politischen Land-

schaft. Mit dem Lesben- und Schwulenverband Deutschlands (LSVD) als Kristallisations-

punkt erntet sie derzeit die Früchte eines jahrzehntelangen Ringens um kulturelle Hegemonie. 

[…] Der Verband, 1990 als Schwulenverband in der DDR gegründet und 1999 in LSVD um-

benannt, ist ein Lehrbeispiel dafür, wie eine im vorpolitischen, medialen, gesellschaftlichen 

und medizinischen Bereich gedeihende Ideologie durch geschickte Vernetzung und aggressi-

ve Lobbyarbeit auf allen Ebenen in politischen Einfluß umgemünzt wurde.“ (Paulwitz 2009, 

in Junge Freiheit vom 28.08.2009) 

 

Paulwitz schreibt dies im Jahre 2009, also zu einem Zeitpunkt, der vor unserem Un-

tersuchungszeitraum liegt. Er formuliert hier Anwürfe gegen eine angebliche „Ho-

mosexuellen-Lobby“, die uns auch im Untersuchungszeitraum begegnen – und den 

Terminus der ‚Homo-Lobby‘ zu einer eigenen argumentativen Figur werden lassen. 

Diese Figur zeigt deutliche Parallelen zu anti-etatistischen Argumentationsmustern 

rechtspopulistischer Akteure heute, zehn Jahre später. Schmincke kennzeichnet die-

se Form des Anti-Etatismus als eine Spezifik der deutschen Gegnerschaft zur Ehe-

öffnung: Während bei den französischen GegnerInnen der Homo-Ehe eher ein uni-

versalistischer Diskurs vorherrsche, werde in Deutschland stärker mit Figuren der 

‚Umerziehung‘, ‚Lobbygruppen‘ etc. argumentiert (Schmincke 2015: 100). 

Mit seiner Benennung von Feldern, in denen der LSVD versuche eine kulturelle 

Hegemonie zu erringen, nimmt Paulwitz zudem die Felder autoritär-regressiver 

Mobilisierungen der Folgejahre vorweg. Insbesondere im vorpolitischen und me-

dialen Bereich ringen rechts-autoritäre Akteure heute ungleich aggressiver als noch 

vor zehn Jahren um Einfluss und versuchen eigenes Deutungswissen zu verankern – 

nicht nur, aber unter anderem um Geschlecht und Sexualität.  

Wie ambivalent dabei die vermeintlichen Beweisführungen sind, zeugt der wi-

dersprüchliche Bezug auf die argumentative Figur von ‚Mehrheit versus Minder-

heit‘: So wird im Untersuchungszeitraum die Verabschiedung der Ehe für alle 

durchgängig als Auseinandersetzung zwischen Mehrheit und Minderheit interpre-

tiert. Dabei finden wir zum einen Äußerungen, die sich in der Reklamierung der ei-

genen, heteronormativen Position als Mehrheitsposition gegen die Eheöffnung wen-

den. Wir finden ebenso Beiträge, welche die Argumentationsfigur umdrehen und 

sich selbst als Minderheit gegenüber einer Mehrheit der Befürworter_innen sehen – 

und auf dieser Grundlage einen Minderheitenschutz fordern. Es handelt sich hier 

um eine gezielte Vereinnahmung des Begriffes der Diskriminierung und damit ver-
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wandter Termini aus dem Bereich des Minderheitenschutzes, die je nach Argumen-

tationszusammenhang mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden. Ziel 

bleibt es, die eigene Position zu legitimieren. Dass dieses Ringen um die Definiti-

onsmacht über entscheidende Begriffe die Debatten um die Eheöffnung insgesamt 

begleitet hat, schilderten auch involvierte Beobachter_innen des politischen Prozes-

ses (exemplarisch Interview I). 

Hier wurden sich Argumente der Befürworter_innen der Ehe für alle angeeignet 

und ihres ursprünglichen Gehaltes entleert. Der Bezug auf einen von uns ausge-

machten diskursiven Strang, der sich rund um die widersprüchliche Vereinnahmung 

von Begriffen wie Diskriminierung oder des Minderheitenschutzes gruppiert, ist 

dabei als eine diskursive Strategie zu verstehen, die langfristig unter anderem da-

rauf zielt, dem autoritär-regressivem Projekt Einfluss und Handlungsspielräume in 

„der sogenannten bürgerlichen Mitte“ zu verschaffen (Schutzbach 2018: 27). Wie 

eingangs ausgeführt, werden diskursive Transformationen und Neukonfigurationen 

von Stützungsverhältnissen durch neue diskursive Muster begleitet. Dies trifft auch 

zu auf den hier beschriebenen Versuch einer Neufiguration hegemonialer Ge-

schlechter- und Sexualitätsverhältnisse in der Moderne. 

 

 

8. FAZIT UND AUSBLICK: IMPLIKATIONEN 
 

Das von uns untersuchte antifeministische, autoritär-regressive Projekt konnte die 

Einführung der Ehe für alle nicht verhindern und ist daher im strengen Sinne ge-

scheitert. Allen Versuchen zum Trotz, ein heteronormatives Wissen um Geschlecht, 

Sexualität und die eigene Deutung von Familie hegemonial im Diskurs um die Ehe 

für alle zu verankern, verabschiedeten Bundestag und Bundesrat im Sommer 2017 

das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung. Am 01. Oktober 2017 erfolg-

ten die ersten Eheschließungen.  

Der politische Prozess um die Ehe für alle diente Teilen ihrer GegnerInnen als 

Anlass der Formierung eines politischen Projekts – weitere Anlässe werden folgen. 

Darauf deutet die selbstbewusste Ausrufung eines ‚Kulturkampfs‘ durch die von 

uns untersuchten Akteure hin. Für die zukünftige Entwicklung dieser Konflikte um 

Hegemonie wird es entscheidend sein, welche gesellschaftliche Anschlussfähigkeit 

das antifeministische, autoritär-regressive Projekt weiterhin entwickeln und inwie-

weit es eine Scharnierfunktion für verschiedene soziale und politische Spektren 

einnehmen kann. Im Bereich der Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse sehen 

wir fortbestehende Resonanzräume für Argumentationen gegen die tatsächliche 

Gleichstellung und Sichtbarkeit homosexueller Lebensweisen. Während die Akzep-

tanz nicht-heterosexueller Lebensformen seit der Jahrtausendwende generell zu-

nimmt und die Ehe für alle Zustimmungswerte von bis zu 83 Prozent in Umfragen 
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erreichte, existieren weiterhin verdeckte Formen von Homophobie (Dernbach 2017; 

Kram 2018). Auch der in allen Teilen der Gesellschaft verbreitete Familismus bietet 

weiterhin ein Einfallstor. Hier knüpft das autoritär-regressive Projekt mit seinem 

Bezug auf die heteronormative Kleinfamilie inhaltlich flexibel an gesellschaftliche 

Debatten und andere politische Projekte an – immer mit dem Ziel, Zustimmung und 

damit Mehrheiten im, aber auch jenseits des rechts-konservativen Lagers zu gewin-

nen. 

Über den konkreten Kontext der Debatten um die Ehe für alle eröffnete sich ein 

Möglichkeitsraum für ein antifeministisches, autoritär-regressives Projekt, welches 

sich über den konkreten Anlass hinaus formiert – und anlassübergreifend für ein-

deutige, heteronormative Geschlechterrollen eintritt. Dies scheint der einende Be-

zugspunkt in einem größer angelegten Kampf um Hegemonie im Bereich der Ge-

schlechter- und Sexualitätsverhältnisse zu sein. Wo im autoritär-regressiven Ver-

ständnis eine „stabile, eindeutige, ursprüngliche Identität […] als gefährdet“ (Wie-

lowiejski 2018: 354) erscheint, entstehen Abwehrbewegungen. Auch die australi-

schen Politikwissenschaftler Dennis Altman und Jonathan Symons (2018: 102) 

sprechen davon, dass „[d]er gemeinsame Nenner aller Gegner*innen von Homose-

xuellenrechten das Bestreben [ist], eine bestimmte Art von Geschlechterregime auf-

recht zu erhalten, in dem es eine klare Unterscheidung zwischen Männern und 

Frauen gibt, und die Annahme, dass sich Kinder nur in einer heterosexuellen Fami-

lie gut entwickeln können.“ Kern der Argumentation ist häufig weniger die Ableh-

nung von Homosexualität als solcher, sondern die Abwehr der Infragestellung eines 

binär-zweigeschlechtlichen Geschlechterwissens. 

Für die Formierung als politisches Projekt, welches langfristig den Sprung zum 

potenziellen Hegemonieprojekt bewältigen möchte, wird das in sich heterogene, au-

toritär-regressive und antifeministische Projekt darauf angewiesen sein, geteilte 

ordnungspolitische Entwürfe zu entwickeln, die neben dem Bereich der sozialen 

Reproduktion auch weitere Stützungsverhältnisse der gegenwärtigen Herrschafts-

ordnung und damit den gegenwärtigen Regulationsmodus als solchen betreffen. 

Für weitergehende Forschung zum Thema bedeutet dies zunächst, theoretische 

und methodologische Zugänge zu überdenken. Wie an den diskursiven Strategien 

des autoritär-regressiven Projektes in unserem Untersuchungszeitraum gezeigt wer-

den konnte, benötigt es einen erweiterten Begriff des Politischen, um zu erfassen, 

wie Akteursgruppen im zivilgesellschaftlichen Raum um Hegemonie ringen – und 

um die Frage nach dem Erfolg eines politischen Projektes nicht allein an einem 

konkreten Gesetzgebungsverfahren zu beurteilen. 

Denn es gilt zu berücksichtigen, dass die beständigen Angriffe auf die liberale 

(Geschlechter-)Demokratie vielfältige, teils auch zunächst unsichtbare Effekte ha-

ben. Antifeministische und autoritär-regressive Kampagnen zielen auf eine Beein-

flussung der Grenzen des Sagbaren und auf die Zurückdrängung progressiver An-

liegen, und dies verstärkt im häufig als vorpolitisch verstandenen Raum der Zivil-
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gesellschaft. Sie ringen hier mit anderen, häufig als kritische Zivilgesellschaft be-

schriebenen progressiv-liberalen politischen Projekten um Hegemonie. Aktuell ist 

zu beobachten, wie diese Initiativen zunehmend unter Druck geraten, wenn sie 

durch antifeministische Attacken verstärkt Rechtfertigungszwängen ausgesetzt sind. 

Aus hegemonietheoretischer Perspektive betrachtet, arbeiten hier neurechte und 

christlich-rechte AkteurInnen mit verschiedenen dezentralen politischen Projekten 

an einer Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse auf dem Weg zu einem 

neuen autoritären Ordnungsentwurf. Dem zu begegnen bleibt Aufgabe einer kriti-

schen Zivilgesellschaft, Hand in Hand mit kritischer Wissenschaft. 
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